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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kom-
munal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie
führt kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunal-
recht und Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat
sich als Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der
kommunalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND

GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenverband
kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsentiert
dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 86 
Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Sonder-
seiten, die überregional über Produkte und Neuheiten für
den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält so-
mit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292
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dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

„Kirchturmpolitik“ ist ein synonym für engstirniges, nur auf

die eigene Kommune bezogenes denken und Handeln. Was

vielleicht früher einmal Vorteile brachte, ist heute obsolet.

Jede stadt oder gemeinde muss sich mit ihren nachbarn 

abstimmen. das tut der kommunalen selbstverwaltung, die

wir so hochhalten und für die wir täglich kämpfen, keinen

abbruch.

interkommunale Zusammenarbeit ist das gebot der stunde.

Wo dinge gemeinsam effektiver und damit kostengünstiger

erledigt werden können, soll man das auch tun. und vor 

allem muss es erlaubt sein. Zwar lässt das nrW-gesetz über 

kommunale gemeinschaftsarbeit gkg viele formen 

interkommunaler Kooperation zu. aber manches - etwa im

bereich gebührenerhebung - ist noch bürokratisch 

beschränkt und muss durch eine reform flexibler werden.

Moderne informationstechnologie eröffnet viele neue 

Möglichkeiten der Kooperation. so lässt sich die „Verwaltung

der Verwaltung“, etwa Personalwesen oder finanzbuchhaltung,

leicht zentralisieren. denn dafür muss niemand mehr 

aktenordner hin- und herfahren. ab und zu gibt es 

persönliche gründe, warum Kommunen nicht zueinander

finden. diese gilt es behutsam und mit pragmatischer 

sichtweise zu überwinden. denn interkommunale 

Zusammenarbeit bringt nur erfolg, wenn sie freiwillig ist. 

Mittlerweile hat auch das land dies erkannt. es unterstützt

die kommunalen spitzenverbände bei aufbau und betrieb

eines internetportals interkommunale Zusammenarbeit. 

Jede nrW-Kommune kann dort ihre Kooperationsprojekte

hinterlegen. die Plattform ist funktionell aufgebaut und

wird intensiv genutzt. 

der besuch von Heimat- und Kommunalministerin ina

scharrenbach im Präsidium des Verbandes hat zwei dinge

gezeigt: erstens ist es hilfreich, wenn die spitzen der 

landesregierung die Probleme der kommunalen basis 

ungefiltert zu hören bekommen. Zweitens machen alle 

Verständnisbekundungen und absichtserklärungen 

konsequente lobbyarbeit noch lange nicht überflüssig. so

etwa bei den Kosten für ausreisepflichtige asylsuchende, die

ab dem vierten Monat nach rechtskräftiger ablehnung von

den Kommunen unterstützt werden müssen. Hier wollte

sich die Ministerin nicht festlegen, ob das land deren 

aufenthalt künftig für sechs Monate, ein Jahr oder die 

gesamte Zeitspanne bis zur ausreise respektive rückführung

finanziert. in vielem hat sich die Cdu/fdP-landesregierung

als kommunalfreundlich erwiesen, etwa beim Kita-

rettungspaket von 500 Mio. euro. bei der Kostenübernahme

für asylsuchende steht der beweis noch aus.

Gemeinsam geht´s besser

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen



4 stÄdte- und geMeinderat 6/20�8

BÜCHER UND MEDIEN

Bauen mit Holz in NRW
Neubau, Nachverdichtung und Sanierung, hrsg.
v. Landesbetrieb Wald und Holz NRW, A 4, 52 S.,
kostenlos im Internet herunterzuladen unter
www.bauen-mit-holz.nrw/downloads 

Vor allem in ballungsräumen mangelt es
an bezahlbaren Wohnungen. Mit moder-
nen Holzbausystemen können neue Wohn-
gebäude und ganze siedlungen rasch und
wirtschaftlich gebaut sowie bestehende

gebäude aufgestockt werden. Zudem ist das bauen mit Holz klima-
freundlich und nachhaltig. in der broschüre werden 15 bauvorhaben
in nrW porträtiert - von studentenwohnheimen über generationen-
häuser bis hin zu flüchtlingsunterkünften.

Kommunale 
Wohnungsbestände 
in Deutschland
Ergebnisse der BBSR-Kommunalbefragung
2015, hrsg. v. Bundesinstitut für Bau-, Stadt-
und Raumforschung, A 4, 67 S., ISBN 3-87994-
214-5, kostenlos zu beziehen durch E-Mail an
beiforschung.wohnen@bbr.bund.de oder im
Internet herunterzuladen unter www.bbsr.
bund.de

die broschüre enthält die ergebnisse der
befragung, die das bbsr 2015 unter allen
städten und gemeinden ab 5.000 einwohner(inne)n und allen land-
kreisen zu kommunalen Wohnungsbeständen durchgeführt hat. neben
angaben zur Wohnungsmarktsituation und eigentumsverhältnissen an
kommunalen Mietwohnungen wurden Merkmale der Wohnungsbe-
stände und insbesondere der energetische Zustand sowie die altersge-
rechte ausstattung erfasst. der fokus der befragung lag auf investitio-
nen in den bestand und dessen ausweitung durch ankauf von
Wohnungen und neubau.

Partner für Eine Welt
Gestaltung und Nutzen kommunaler Partner-
schaften, Praxisleitfaden, hrsg. v. d. Service-
stelle Kommunen in der Einen Welt /
Engagement Global, Neuauflage, Dialog Glo-
bal Heft 9, A 4, 80 S., kostenlos zu bestellen
oder im Internet herunterzuladen unter
https://skew.engagement-global.de/dialog-
global/dialog-global-nr-9.html

der Praxisleitfaden führt in das thema
„Kommunale Partnerschaften“ ein und liefert argumente für Partner-
schaften deutscher städte, gemeinden und landkreise mit Kommunen
im globalen süden. Kommunen und kommunal aktive erhalten Hand-
lungsempfehlungen, tipps und informationen, wie sie Partnerschafts-
aktivitäten starten oder bestehende Partnerschaften ausbauen können.
Zudem werden zahlreiche Praxisbeispiele vorgestellt.

Online-Portal Integration  27 Bücher  32                                   
titelfoto: alphaspirit - fotolia
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Das Internetportal interkommunale Zusammenarbeit    

von Cornelia Löbhard-Mann
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Anteil der Ausländer/innen 
in NRW auf Rekordhöhe

in nordrhein-Westfalen leben so viele ausländer/innen wie noch
nie. Wie die amtliche statistikstelle information und technik
nrW mitteilte, stieg ihre Zahl 2017 um gut 59.000 auf 2,57 Mio.
Menschen. dies sind 2,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. den
größten Zuwachs gab es bei Personen mit syrischer staatsange-
hörigkeit (+16.300) sowie Personen mit rumänischem (+12.300)
und bulgarischem Pass (+7.400). die größte ausländische natio-
nalitätengruppe stellten ende 2017 weiterhin Personen mit tür-
kischer staatsangehörigkeit (497.600) dar, gefolgt von Personen
mit polnischem (216.200) und italienischem Pass (141.400). 

Vierte Runde des 
Flächenpools NRW 

angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum müssen
brachliegende und wenig genutzte flächen mobilisiert werden.
das landesprogramm flächenpool nrW unterstützt städte und
gemeinden dabei, solche bereiche zu erschließen und sinnvoll
zu nutzen. Jetzt geht das unterstützungsangebot mit elf Kom-
munen in die vierte runde. davon profitieren die städte aachen,
Bad Oeynhausen, Eschweiler, gelsenkirchen, Goch, Radevorm-
wald, Versmold, Wermelskirchen, Werne und Witten sowie die
gemeinde Kall. 

„Kunst & Kohle“ prägt 
RuhrKunstMuseen
Zum ende der steinkohleförderung in deutschland in diesem
Jahr präsentieren 17 ruhrKunstMuseen im ruhrgebiet in grup-
penausstellungen und einzelpräsentationen, wie Kohle und
bergbau früher und heute Künstler/innen inspiriert haben. das
spektrum reicht von skulptur, Malerei und Zeichnung über foto-
grafie sowie Video- und Klangkunst bis hin zu ortsspezifischen
installationen. das wohl größte städteübergreifende ausstel-
lungsprojekt zum thema Kunst und Kohle ist teil der initiative
„glückauf Zukunft“ der rag zum steinkohleausstieg. 

Fünf neue Traditionen in 
die Kulturerbe-Liste 
das landesinventar des immateriellen Kulturerbes in nordrhein-
Westfalen wird um fünf traditionen erweitert. so werden die 
Martinstradition, die anlage und Pflege von flechthecken, die bolz-
platzkultur, das brieftaubenwesen sowie die Haubergswirtschaft -
eine nachhaltige form der Waldbewirtschaftung im siegerland -
neu aufgenommen. bereits eingetragen sind der rheinische Karne-
val, das schützenwesen, die flussfischerei an rhein und sieg, das
bochumer Maiabendfest sowie der osterräderlauf in der stadt
Lügde. 

                                   Europa-News 32 Gericht in Kürze  33 
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ie interkommunale Zusammenarbeit ist für die
städte und gemeinden von großer relevanz. sie

wird vor dem Hintergrund zunehmend vielschichtiger
aufgaben, demografischer Herausforderungen und
schwieriger Haushaltssituation immer bedeutsamer.
Mit interkommunalen Kooperationen können städte
und gemeinden über grenzen hinweg synergieeffek-
te erzielen und gemeinsam zukunftsweisende lösun-
gen für kommunale aufgaben entwickeln. 
auch der Koalitionsvertrag von Cdu und fdP für nord-
rhein-Westfalen sieht vor, die interkommunale Zu-
sammenarbeit zu stärken. Hierzu soll ein Kompetenz-
zentrum interkommunale Zusammenarbeit durch die
landesregierung eingerichtet werden, und es sollen
rechtliche Hürden abgebaut werden. 

Neues Online-Portal für die Weiterentwicklung der
interkommunalen Zusammenarbeit ist das von den
kommunalen spitzenverbänden initiierte und vom
nrW-Ministerium für Heimat, Kommunales, bau und
gleichstellung finanzierte Portal www.interkommuna-
les.nrw hervorzuheben. dieses unterstützt die kommu-
nale gemeinschaftsarbeit durch best-Practice-beispie-
le sowie einen breit gefächerten erfahrungsaustausch. 
das Portal wird von der Kommunal agentur nrW be-
trieben. Mittlerweile sind rund 150 Projekte aus 347
städten, gemeinden und Kreisen darin erfasst. die

Damit interkommunale Zusammenarbeit in NRW noch breiter 
genutzt werden kann, müssen die Gemeindeordnung und das 
Gesetz für kommunale Gemeinschaftsarbeit angepasst werden

Gemeinsame Verwaltung erleichtern

Kommunen werden regelmäßig per newsletter über
neuigkeiten informiert. eine Web-analyse hat erge-
ben, dass die kommunale Praxis das informationsan-
gebot gut annimmt. die nächste Jahrestagung zum
thema wird am 06.11.2018 in düsseldorf stattfinden.
das nrW-Ministerium für Heimat, Kommunales,
bauen und gleichstellung hatte die kommunalen
spitzenverbände ende 2017 eingeladen, zur Weiter-
entwicklung des gesetzes über die kommunale ge-
meinschaftsarbeit (gkg) eine einschätzung zu geben.
der stgb nrW hat dazu eine gemeinsame stellung-
nahme mit dem städtetag nrW formuliert. darin
sind einige wesentliche Punkte als reformbedarf be-
nannt worden, die im folgenden skizziert werden.

Rechnungsprüfung nach § 102 abs. 2 satz 1 gemein-
deordnung (go) nrW können kreisangehörige Kom-
munen mit dem Kreis eine öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung abschließen, dass die rechnungsprüfung
des Kreises gegen Kostenerstattung die rechnungs-
prüfung in einer Kommune wahrnimmt. die kreisan-
gehörigen Kommunen sind damit bei der gemeinsa-
men aufgabenwahrnehmung im bereich der örtlichen
rechnungsprüfung an den eigenen Kreis gebunden. 
für diese enge und exklusive bindung sieht der stgb
nrW keinen zwingenden grund. stattdessen sollte
die Möglichkeit bestehen, im Wege interkommunaler

D

Andreas Wohland ist 
beigeordneter für
recht, Personal und 
organisation beim
städte- und 
gemeindebund nrW

DER AUTOR

Interkommunale 
Zusammenarbeit 

braucht gute gesetzliche 
Rahmenbedingungen
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Zusammenarbeit auch mit anderen Kommunen - sei-
en es kreisangehörige städte und gemeinden, kreis-
freie städte oder Kreise - zusammenzuarbeiten, wie
dies bereits in Vollstreckungssachen möglich ist. eine
solche option würde die selbstverwaltung und eigen-
verantwortung der städte und gemeinden stärken.

Gemeinsame Grenze nach § 3 abs. 5 go nrW
kann eine Kommune zur effizienzsteigerung mit einer
benachbarten Kommune gemäß §§ 23 ff. gkg verein-
baren, dass gemäß § 3 abs. 2 go nrW übertragene
Pflichtaufgaben von der benachbarten gemeinde
übernommen oder für diese durchgeführt werden.
nach §§ 3 und 4 go nrW kann man nur dann von be-
nachbarten Kommunen sprechen, wenn die Kommu-
nen zumindest eine gemeinsame grenze haben. dies
war mit blick auf § 5 abs. 5 landesorganisationsgesetz
(log) nrW beabsichtigt, da hiernach die zuständige
behörde nach den grundsätzen einer einfachen Ver-
waltung möglichst ortsnah zu bestimmen ist.
gerade bei der gemeinsamen nutzung von sachmit-
teln wie beispielsweise Maschinen oder fahrzeu-
gen ergibt diese Voraussetzung keinen sinn und 
erschwert die interkommunale Zusammenarbeit.
ebenso ist es in Zeiten der digitalisierung bei be-
stimmten formen des Zusammenwirkens nicht mehr
zwingend notwendig, dass es sich um direkt benach-
barte Kommunen handelt. Vielmehr kann auch eine
Kooperation über örtliche und regionale grenzen hi-
naus wirtschaftlich sinnvoll sein und sollte zumindest 
ermöglicht werden.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung auch an-
stalten des öffentlichen rechts (aör), denen von den
trägerkommunen bestimmte aufgaben übertragen
worden sind, müssen künftig in der lage sein, eigen-
ständig öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zu
schließen. damit die jeweilige trägerkommune ein-
gebunden ist, müsste diese die berechtigung erhal-
ten, jeder Vereinbarung der aör durch Mitunterzeich-
nung zuzustimmen. 
Hat die Kommune etwa die aufgabe der abwasser-
beseitigung auf ihre aör nach § 56 Wasserhaushalts-
gesetz (WHg) in Verbindung mit § 46 und § 52 abs. 1
landeswassergesetz (lWg) nrW übertragen, so ist
sie kein aufgaben- oder Pflichtträger mehr. somit
würde sie einen Vertrag über eine aufgabe schließen,
die sie nicht mehr innehat. die aufgabe respektive
Pflicht liegt bei der aör. 
deshalb muss es möglich gemacht werden, dass an-
stalten des öffentlichen rechts öffentlich-rechtliche
Vereinbarungen nach § 23 abs. 1 gkg nrW schließen
können. dies gilt insbesondere in fällen, wo beispiels-
weise die aör der Kommune a das Kanalnetz der aör
der Kommune b nutzen möchte, weil etwa die linke
straßenseite zur Kommune a gehört und die öffentli-
che straße einschließlich des darin verlegten öffentli-
chen Kanals sowie die rechte straßenseite auf dem
gebiet der Kommune b liegt.

Gebührenerhebung der stgb nrW schlägt vor, in 
§ 23 abs. 4 gkg nrW einen neuen satz 2 einzufügen:
„Überträgt eine gemeinde eine aufgabe auf eine andere
gemeinde oder beauftragt sie diese mit der durchfüh-
rung der aufgabe, so kann sie die angemessene entschä-
digung [an die aör] über gebühren nach den §§ 6, 7 Kag
nrW umlegen.“ denn derzeit ist nur für den Zweckver-
band in § 19 abs. 1 gkg nrW festgelegt, dass dieser Ver-
bandsbeiträge erheben kann und die Zweckverbands-
kommunen weiterhin befugt sind, zur deckung der
Verbandsbeiträge gebühren zu erheben. 
unter beachtung des gebührenrechtlichen grundsat-
zes, dass nur derjenige die gebühr erheben kann, der
auch die aufgabe innehat (vgl. oVg nrW, urteile vom

21.2.1990 - az.: 2 a 2519/86 - und 15.7.1991 - az.: 9 a
2117/89), bedarf es einer gesetzlichen regelung 
entsprechend § 19 abs. 1 gkg nrW, wonach dieser
grundsatz durchbrochen wird. es muss gesetzlich
klargestellt werden, dass auch bei einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung diejenige Kommune, wel-
che die aufgabe auf eine andere Kommune überträgt,
weiterhin befugt ist, gebühren auf der grundlage der
§§ 6 und 7 Kag nrW zu erheben.

Abrechnung nach Gemeindegebiet interkom-
munale Zusammenarbeit führt nur dann zum erfolg,
wenn die Kosten für die jeweilige trägergemeinde ge-
trennt geführt werden, sodass die gebührensätze in
den kooperierenden Kommunen sich nicht verändern.
die Kommune a wird mit der Kommune b nicht zu-
sammenarbeiten, wenn sich dadurch die gebühr in
der Kommune a erhöht. 
der stgb nrW schlägt daher vor, in § 28 abs. 1 gkg
nrW folgenden satz 5 neu aufzunehmen: „das ge-
meinsame Kommunalunternehmen kann bezogen
auf die trägergemeinden eine getrennte aufstellung
und abrechnung der Kosten für die jeweilige träger-
gemeinde (spartenabrechnung nach gemeinde-
gebieten) durchführen. Wird dem gemeinsamen
Kommunalunternehmen die befugnis zur gebühren-
erhebung nach § 114 a abs. 3 go nrW nicht übertra-
gen, so können die trägergemeinden die ihnen für ihr
gemeindegebiet in rechnung gestellten Kosten über
gebühren nach den §§ 6, 7 Kag nrW umlegen.“

Wertvolle Maschinen und
Spezialfahrzeuge - hier die
Drehleiter der Feuerwehren
Bocholt und Rhede - lassen
sich ökonomischer gemein-
sam nutzen
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dung noch das schreiben des bundesfinanzministeri-
ums vom 19. april 2016 (bstbl. i s.481), das als ausle-
gungshilfe dienen soll, können aufkommende fragen
hinreichend klären.
nach Wahrnehmung des stgb nrW dämpfen die be-
stehenden unklarheiten zunehmend die Motivation
der Kommunen, interkommunal zusammenzuarbei-
ten. dabei liegt es nicht in der Hand der nordrhein-
westfälischen landesregierung, direkt auf die um-
satzsteuerliche rechtslage einzuwirken. gleichwohl
ist die landesregierung nachdrücklich zu ermutigen,
im rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hinzuwirken,
dass bestehende unklarheiten in Punkto interkom-
munale Zusammenarbeit beseitigt werden. ◼

Ein interkommunales 
Unternehmen etwa zur 
Abwasserbeseitigung 
sollte bei der Finan-
zierung einem Zweck-
verband gleichgestellt 
werden

Angleichung der Finanzierungein gemeinsames
Kommunalunternehmen muss im Hinblick auf die fi-
nanzierung der aufgaben dieselben Möglichkeiten
haben wie ein Zweckverband. deshalb muss in dem
neu einzufügenden § 28 abs. 1 satz 5 gkg nrW zu-
sätzlich klargestellt werden, dass das gemeinsame
Kommunalunternehmen - etwa eine interkommuna-
le aör im bereich der abwasserbeseitigung oder ab-
fallentsorgung - entweder von den trägerkommunen
eine umlage erheben oder unmittelbar von den ge-
bührenpflichtigen benutzenden beiträge oder ge-
bühren erheben kann. 
die entsprechende anwendung des § 19 gkg nrW ist
sinnvoll, weil diese regelung zwei Möglichkeiten er-
öffnet. entweder wird von den trägerkommunen eine
umlage erhoben und diese erheben ihrerseits von den
gebührenpflichtigen benutzenden die gebühr nach
§§ 6, 7 Kag nrW oder das gemeinsame Kommunal-
unternehmen erhebt selbst die benutzungsgebühren.
Wie oben ausgeführt wird bisher nur für den Zweck-
verband in § 19 abs. 1 gkg nrW festgelegt, dass dieser
Verbandsbeiträge erheben kann und die Zweckver-
bandskommunen weiterhin befugt sind, gebühren zu
erheben. deshalb sollte nicht nur in § 23 abs. 4 satz 2
gkg nrW (neu), sondern auch in § 28 abs. 6 gkg nrW
(neu) klargestellt werden, dass auch bei einer inter-
kommunalen aör der vorstehend geschilderte ge-
bührenrechtliche grundsatz durchbrochen wird. 
diese gesetzliche Klarstellung ist notwendig, weil an-
derenfalls zu erwarten steht, dass die abgabenrecht-
liche rechtsprechung im Hinblick auf die gebühren-
erhebung zu rechtsunsicherheit führt. dies muss in
anbetracht des großen interesses von städten und
gemeinden an interkommunaler Zusammenarbeit
mittels interkommunaler aör verhindert werden.

Problem Umsatzsteuer abschließend sei auf ein
Hemmnis für die gemeinsame aufgabenverteilung
hingewiesen, das seinen grund im steuerrecht hat.
durch die neuregelung der umsatzsteuerpflicht von
leistungen juristischer Personen des öffentlichen
rechts in § 2b umsatzsteuergesetz (ustg) ist auch mit
blick auf die Praxis interkommunaler Zusammenar-
beit eine erhebliche rechtsunsicherheit eingetreten. 
Zwar haben die meisten Kommunen eine so genannte
optionserklärung gemäß § 27 abs. 22 ustg abgege-
ben mit der folge, dass die neuregelung spätestens
bis ende 2020 ausgesetzt bleibt. dennoch gilt die
neue rechtslage bereits heute für nach dem
01.01.2017 gegründete juristische Personen des öffent-
lichen rechts. im Übrigen schadet die bestehende
rechtsunsicherheit bereits heute bei der Konzeption
von - üblicherweise auf längere Zeiträume angelegten
- interkommunalen Kooperationsvorhaben.
umsatzsteuerpflicht interkommunaler Zusammenar-
beit wird im Wesentlichen durch § 2b abs. 3 ustg ge-
regelt. die regelung selbst ist in mehrfacher Hinsicht
auslegungsbedürftig. Weder die gesetzesbegrün-

Die interkommunale Zusammenarbeit bietet
vielfältige Möglichkeiten und Chancen für eine
effektive und hochwertige gemeindliche auf-
gabenerledigung. etliche Kommunen im land
nordrhein-Westfalen haben dies in der Ver-
gangenheit erkannt und gute erfahrungen mit
der gemeindlichen Zusammenarbeit gemacht.
Häufig hat ein scheitern oder nichtzustande-
kommen interkommunaler Zusammenarbeit
seine ursachen außerhalb der rechtlichen
grundlagen. der städte- und gemeindebund
nrW wird gleichwohl auch in Zukunft beob-
achten, wo es rechtliche Hindernisse gibt, die
ausgeräumt werden können. 
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DEZENTRALE VERSORGUNG

Stadt voller Energie 
Die Zukunft der Energieversorgung ist lokal und dezentral. Der weltmarktführende  
Technologiekonzern Siemens entwickelt dezentrale Energiesysteme für Kommunen 
und Städte. Durch die Umrüstung steigern sie ihre Attraktivität und Nachhaltigkeit.

Die weißen Rotorblätter der Windräder laufen ohne 
Pause, während sich die warmen Sonnenstrahlen 
ihren Weg durch die Wolkendecke bahnen. Nach 

und nach fällt das helle Licht schließlich auf die blau schim-
mernden Solarpaneele. Von dort fließt der gewonnene Strom 
in das anliegende Verteilnetz, wo er direkt verbraucht wird. 
Doch leider lassen sich diese Kraftwerke der Natur nicht 
steuern. Technologien für dezentrale Energiesysteme von 

Siemens helfen, überschüssige Energie aus Wind und Sonne 
zu speichern, wenn sie gerade nicht gebraucht wird. Durch  
flexible Lasten wie Batteriespeicher oder Elektrolyseure kann 
die Energie später in anderen Sektoren wie der Elektromobi- 
lität genutzt werden. Diese innovative Versorgungsvariante 
bietet besonders für Städte und Kommunen großes Potenzial.

Stets gut versorgt
Denn ein mit Speichertechnologien modernisiertes System 
sichert in Zeiten zunehmender Energieeinspeisung aus den 
variablen Energieträgern Wind und Sonne die ständige Ver-
sorgung und fördert die Stabilität des Netzes. Gleichzeitig 
steigert es die Wirtschaftlichkeit der Kommunen: Investi-
tionen lassen sich unter anderem mithilfe von innovativem 
Datenmanagement minimieren. So ist die Umrüstung mit 
niedrigen Kosten wie auch einem geringen Aufwand ver-
bunden (siehe Kasten).    

Wunsiedel geht bereits mit gutem Beispiel voran: Anfang 
des Jahres rüstete die bayerische Stadt das Energiesystem 
um. Der Ort mit der ältesten Naturbühne Deutschlands 
wagte den Schritt in Richtung Digitalisierung und bietet 
nun einen spannenden Einblick in das System einer entste-
henden „Smart City“ – mit der Unterstützung von Siemens 
als starkem Technologiepartner.

In drei Schritten zum  
optimierten Energiesystem:
•  Zunächst ist eine Bestandsaufnahme wichtig. Danach 

richtet sich, welcher Anlagetyp sich am besten eignet.

•  Eine eingehende Beratung durch die Siemens-Experten 
hilft bei der richtigen Entscheidung.

•  Siemens unterstützt die Finanzierung zukunftsorientier- 
ter Systeme mit innovativen Kostenmodellen. Weiteres 
Plus: Die gewonnenen finanziellen Freiräume können 
zur Finanzierung nachhaltiger Projekte genutzt werden.

Mehr unter: siemens.de/municipalities/ 
distributed-power-generation

ADVERTORIAL

Kraft der Natur:  
Das dezentrale Energiesystem 
von Siemens bietet  
Kommunen viele Vorteile
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Bereits vor 40 Jahren haben die Gemeinden Altenberge, Laer und 
Metelen Kassenbetrieb und Vollstreckung zusammengelegt und 
diese Kooperation zu einem IT-Kompetenzzentrum ausgebaut 

Der Gemeindekassenverband Altenberge 

er gemeindekassenverband altenberge (gKV)
wurde am 01.01.1978 von den gemeinden alten-

berge, laer und Metelen als Zweckverband gegrün-
det. Zunächst wurden die Kassenangelegenheiten
und die Vollstreckung übertragen. Hintergrund war
die Pensionierung der Kassenleiter und der damit
einhergehende drohende Verlust von fachkenntnis-
sen. daher hatten sich die gemeindedirektoren ent-
schlossen, diesem Verlust entgegenzuwirken und
durch die Zusammenlegung eine kontinuierliche Ver-
tretung zu gewährleisten. 
nach mehrmonatigen gesprächen und entwicklung
einer entsprechenden satzung nahm der gKV seine
arbeit auf. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss-
ten für den Zweckverband gewonnen und interne ar-
beitsabläufe festgelegt werden. dies galt auch für
absprachen und die Koordination mit den einzelnen
gemeinden. 
die anordnungen wurden weiterhin in den gemein-
den gefertigt und dem gKV auf dem Postwege zuge-
leitet, um die einzahlungen respektive auszahlungen
vorzunehmen. auch der bereich der Vollstreckung
wurde ab dem 01.01.1978 durch den gKV durchge-
führt. ein Vollziehungsbeamter war unter anderem
im außendienst tätig, und auch im innendienst wur-
den Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt.

Übernahme der IT Hier war zunächst ein admi-
nistrator tätig, und einige Zeit später erfolgte die un-

terstützung durch einen weiteren Mitarbeiter.
im laufe der Jahre haben sich die aufgaben verän-
dert. es wurde ein edV-Verfahren für die Kasse aller
drei gemeinden und den gKV beschafft. dies wurde
vornehmlich dadurch möglich, dass die Haushaltsys-
tematik in allen drei gemeinden fast identisch auf-
gebaut war. die drei gemeinden wurden buchhalte-
risch auf zwei buchhalter verteilt. 
durch die Vergleichbarkeit der Haushaltssystematik
war auch gewährleistet, dass buchungen für eine an-
dere gemeinde im Vertretungsfall ohne größere um-
stellung übernommen werden konnten. dies waren
die gewünschten synergieeffekte, die mit der grün-
dung anvisiert waren. aufgabe der buchhalter war
die Zuordnung der einnahmen, die zeitgerechte aus-
zahlung von geldern, aber auch die Personenkonten-
buchhaltung im einzelnen. 
im bereich der Vollstreckung wurden offene beträge
gemahnt und - bei weiterer nichtzahlung - durch
Zwangsmittel wie Pfändung und Ähnliches einge-
bracht. speziell hier zeigten sich einige bürger/innen
verwundert über das Konstrukt des gKV, da sie nicht
direkt von der gemeinde angeschrieben wurden.
doch aufgrund der langjährigen tätigkeit des gKV ist
auch dies mittlerweile nicht mehr problematisch.

Dokumentenmanagement-System insgesamt
haben sich die aufgaben im laufe der zurückliegenden
Jahre in teilen verändert. die grundlegenden aufgaben

Der Gemeindekassenverband für Altenberge, Laer 
und Metelen hat seinen Sitz im Rathaus Altenberge 
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ist Kassenleiterin des
gemeindekassenver-
bandes altenberge
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bestehen selbstredend weiterhin fort. es werden ein-
nahmen zugeordnet und ausgaben fristgerecht getä-
tigt. aufgrund der umstellung auf ein dokumentenma-
nagement-system (dMs) erfolgt die Übersendung von
anordnungen nicht mehr auf dem Postweg, sondern
ausschließlich elektronisch durch die bereits vor ort ein-
gescannten dokumente (spätes erfassen). Medien-
bruchfrei werden die elektronischen dokumente an-
schließend direkt von der Kasse bearbeitet. 
das dMs-system wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. die nächste stufe nach dem nachträglichen
scannen wird das frühe erfassen sein - sprich: der di-
rekte scan einer rechnung, die über einen vorher
festgelegten ablauf (Workflow) zu den erforderli-
chen instanzen weitergeleitet wird, ohne dass Papier
von büro zu büro getragen werden muss. 
die organisationen im rahmen des dMs obliegen fe-
derführend dem gKV. die einrichtung und die Wei-
terentwicklung des dMs erfolgt immer in Zusam-
menarbeit und absprache mit den einzelnen
gemeinden, die den einsatz des dMs auch äußerst
individuell nutzen können. Mit dieser kontinuier-
lichen Weiterentwicklung trägt der gKV den Wün-
schen der gemeinden rechnung, die notwendige 
digitalisierung der öffentlichen Verwaltung fortzu-
führen. die Projekte eakte und online-formularsys-
tem sind nur zwei beispiele für die fortschreitende
digitalisierung der gemeindeverwaltungen.

Vollstreckung komplex die aufgaben im bereich
der Vollstreckung sind in den vergangenen Jahren
deutlich komplexer geworden. durch die reform der
sachaufklärung haben die Vollstreckungsbehörden
durch den gesetzgeber weitere Kompetenzen erhal-
ten. auch hier geht es um den aufbau eines Vollstre-
ckungssystems, das zum einen den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die bearbeitung erleichtert und
zum anderen allen beteiligten einen Überblick über
die Prozesse verschafft. 
Zur unterstützung wurde auch hier vor einiger Zeit
ein edV-Programm angeschafft. darin können Mus-
terschreiben hinterlegt werden, die im rahmen von
einzelfällen mit den individuellen daten gefüllt wer-
den. auch besteht die Möglichkeit, Maßnahmen mit
folgemaßnahmen zu verknüpfen, sodass in teilberei-
chen ein automatisiertes Verfahren die arbeit er-
leichtert. auch die dokumentation der Vollstre-

ckungstätigkeit für den jährlichen Verwaltungsbe-
richt lässt sich mit diesem Verfahren optimieren. 

Tätig für andere ein weiterer aspekt im rahmen
der Vollstreckung ist der soziale Wandel. die anzahl
der Vollstreckungsfälle steigt kontinuierlich. der gKV
ist auch für die fremdersuchen, die andere behörden
zur Vollstreckung an die gemeinden altenberge, laer
und Metelen richten, zuständig - etwa im bereich der
Kammern wie beispielsweise die Handwerkskammer
sowie die industrie- und Handelskammer, aber auch
durch andere gemeinden, städte oder Kreise, da die
örtliche Zuständigkeit bei den Wohnortgemeinden
liegt. auch diese tätigkeit übernimmt der gKV für die
drei gemeinden.
die gravierendsten Änderungen haben allerdings im
bereich der it stattgefunden. gab es zu beginn der
Übertragung der it auf den gKV nur wenige fachver-
fahren, hat sich deren anzahl im laufe der Zeit ver-
vielfacht. aktuell werden mehr als 50 fachverfahren
beim gKV für die drei gemeinden betreut. in allen
fällen erfolgt der erste support durch die hiesigen
administratoren.
der überwiegende teil der Programme wird im gKV
gehostet, sodass die entsprechende infrastruktur je-
derzeit zur Verfügung stehen muss. Zu diesen admi-
nistrativen tätigkeiten kommen weitere aufgaben
wie zum beispiel die entwicklung von digitalisie-

Auch für Metelen 
zahlt sich die 
gemeinsame 
Gemeindekasse 
mit den Nachbarn 
Laer und 
Altenberge aus
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wurde 1987 die 
IT-Systemadminis-
tration in den 
GKV integriert.
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rungsstrategien, wie sie durch landes- und bundes-
gesetzgebung auf den Weg gebracht wurden. auch
hier werden in den kommenden Jahren weitere neue
aufgaben und tätigkeitsfelder auf die Verwaltungen
zukommen. 

Manager für Software aufgabe des gKV ist es, die
einführung neuer software und fachverfahren zu ko-
ordinieren. unterschiedliche arbeitskreise sind zu bil-
den, um die teilweise äußerst unterschiedlichen Vor-
gaben und entwicklungen zu ermitteln, das weitere
Verfahren zu koordinieren und während sowie nach
der einführung jederzeit sowohl für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den gemeinden als auch für die
softwareanbieter als ansprechpartner bereitzustehen. 
einen schwerpunkt der gKV-aufgaben bilden sämtli-
che aspekte der eu-datenschutzgrundverordnung.
sowohl beim gKV als auch in den einzelnen fachbe-
reichen der gemeinden sind umfangreiche aufga-
benlisten abzuarbeiten. die begleitung dieser dauer-
aufgabe erfolgt durch den gKV, auch durch die
organisation von Veranstaltungen zu diesem thema
mit einbindung fachkundiger referent(inn)en.
auf der einen seite bietet der gKV dienstleistungen
an in gestalt der einführung und betreuung von
fachverfahren, aber auch die Koordination zur Wei-
terentwicklung des it-einsatzes in den gemeinden.
als folge hieraus ergeben sich selbstredend die wei-
teren tätigkeiten im bereich der Hardware. sowohl
das Hosting, aber vor allem die sicherheitsaspekte
bei der nutzung personenbezogener daten sind äu-
ßerst wichtig und haben daher immer Priorität. die
anzahl der angriffe durch Computerviren und -troja-
ner hat in den zurückliegenden Jahren deutlich zuge-
nommen. daher ist eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung aller sicherheitsoptionen unerlässlich.

Fachwissen gebündeltbeim gKV wird zentral das
fachwissen in den genannten bereichen zur Verfü-
gung gestellt. durch diese gebündelte aufgaben-

wahrnehmung kann die intensität der bearbeitung
deutlich höher sein als bei einer Wahrnehmung
durch eine einzelne gemeinde. im regelfall wird die
administrationstätigkeit mit geringen stellenantei-
len - zwischen 0,1 und 0,4 stellen - durchgeführt. Hin-
zu kommen weitere aufgaben des stelleninhabers. 
der Vorteil des gKV ist die spezialisierung auf be-
stimmte teilbereiche einer Verwaltung - Kasse/Voll-
streckung und it/organisation -und die bereitstel-
lung entsprechender Kompetenzen, die unter
umständen mangels fachpersonal vor ort nicht in
der erforderlichen Menge und Qualität zur Verfü-
gung stehen, wie sie - auch aus sicherheitsaspekten
- notwendig sind. ein weiterer aspekt ist die gewähr-
leistung von Vertretungen, sodass alle aufgaben um-
gehend erledigt werden können. 

Abläufe genau festlegendie Zusammenarbeit soll-
te zu einer „win-win-situation“ führen und Mehrwert
für alle beteiligten Partner bringen. Hierzu ist jedoch
unerlässlich, konkrete absprachen zu treffen und orga-
nisatorische abläufe festzulegen. eine transparente
und eindeutige aufgabenteilung ist unverzichtbar.
für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Zu-
sammenarbeit zwischen den gemeinden und dem
gKV sind neben regelmäßigen Zweckverbandsver-
sammlung und strategiegesprächen die kontinuierli-
che Kommunikation zwischen den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der gemeinden und dem gKV ein
bewährtes Mittel. 
insgesamt hat sich die gründung des gKV aus der
sicht aller beteiligten bewährt. aufgrund der wei-
terhin hohen anforderungen und der immer stärke-
ren spezialisierung der fachkräfte sollte dieses er-
folgsmodell durchaus auch in anderen bereichen
eingesetzt werden. der gKV ist daran interessiert,
weitere Partnergemeinden zu finden, um die
dienstleistung auch anderen zur Verfügung zu stel-
len und aus sicht des gKV auf ein breiteres funda-
ment zu stellen. ◼

BUCHTIPP

Hrsg. v. Landeskonservatorin Dr. Andrea Pufke,
Landschaftsverband Rheinland (LVR), LVR-Amt
für Denkmalpflege im Rheinland, 24,7 x 16,8
cm, 392 S., ca. 400 Abbildungen, 49,95 Euro, Mi-
chael Imhof Verlag, ISBN 3-7319-0645-2

das Jahrbuch über die tätigkeit des lVr-amtes
für denkmalpflege im rheinland aus den Jah-
ren 2015 und 2016 enthält 23 aufsätze und bei-
träge zu den themenbereichen der denkmal-
pflege bis hin zu bauten und freiflächen der

nachkriegsmoderne. berichtet wird etwa
über die nibelungenhalle beim drachenfels
in Königswinter, von luftschutzbunkern in
bonn, vom ehemaligen nato-Hauptquartier
in Mönchengladbach sowie vom bonner
rheinauenpark, der seit dezember 2017 un-
ter denkmalschutz steht. abgerundet wird
das Werk durch ein denkmäler-archiv mit
historischen fotos, Plänen und Zeichnungen
sowie einen rechenschaftsbericht des am-
tes.

Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege 46
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mmer mehr Kommunen kooperieren in der öffentli-
chen leistungserstellung (vgl. rosenfeld et al., 2016),

und immer mehr landesregierungen fördern die Zu-
sammenarbeit ihrer Kommunen. auch die landesrech-
nungshöfe verweisen zunehmend auf die interkom-
munale Zusammenarbeit (iKZ) als Mittel zur erhöhung
der Wirtschaftlichkeit auf kommunaler ebene. 
begründet werden diese aktivitäten mit der Hoff-
nung, dass iKZ ein wichtiger bestandteil einer stra-
tegie sein kann, mit der insbesondere Kommunen
abseits der prosperierenden ballungszentren auf
den demografischen Wandel und den zunehmend
intensiveren interregionalen Wettbewerb reagieren
können. 
in der volkswirtschaftlichen forschung hat das the-
ma iKZ bisher kaum beachtung gefunden. diese lü-
cke hat das fachgebiet finanzwissenschaft der uni-
versität Kassel unter leitung des Verfassers Prof. dr.
ivo bischoff zum anlass genommen, das thema iKZ
näher zu untersuchen. nach knapp fünf Jahren iKZ-
forschung in der Kasseler arbeitsgruppe ist jetzt eine
erste bilanz möglich. 

Politische Akzeptanz in einem ersten schritt hat
sich die arbeitsgruppe der frage nach der politischen
akzeptanz der iKZ gewidmet. Zu diesem Zweck wur-
de im auftrag des Hessischen Ministeriums des in-
nern und für sport eine befragung unter den bürge-
rinnen und bürgern aus 60 hessischen Kommunen
durchgeführt (vgl. bergholz und bischoff, 2016). 

Während die Entstehung der zunehmend verbreiteten interkommunalen 
Zusammenarbeit gut erforscht ist, fehlen zu den Auswirkungen, vor allem 
zur Effizienz, belastbare Daten

I

Aktuelles Thema mit Forschungsbedarf

die ergebnisse zeigen keine breite ablehnungsfront
gegenüber iKZ. allerdings ist die Zustimmung gerin-
ger, wenn iKZ mit einer intensiven interaktion mit
den bürgerinnen und bürgern der Kooperationskom-
munen verbunden ist - etwa bei der Kinderbetreu-
ung. Überraschenderweise haben die eigenschaften
der Heimatgemeinde keinen nennenswerten ein-
fluss auf die akzeptanz von iKZ. so stehen etwa bür-
gerinnen und bürger kleiner finanzschwacher Kom-
munen der iKZ nicht positiver gegenüber als solche
in größeren und finanziell starken Kommunen. 
stattdessen spielen individuelle faktoren eine he-
rausragende rolle. so lehnen bürgerinnen und bür-
ger, die eine abnahme der demokratischen Kontrolle
infolge von iKZ befürchten, diese häufiger ab als bür-
gerinnen und bürger, die diesbezüglich weniger skep-
tisch sind. eine stärkere ablehnung gilt auch für bür-
gerinnen und bürger, die der lokalpolitik großes
Vertrauen entgegenbringen oder eine starke emotio-
nale bindung zu ihrer Heimatgemeinde haben. 

Skepsis gegenüber IKZ diese ergebnisse haben be-
deutende politische implikationen. Zunächst können
kleine und finanzschwache Kommunen, bei denen der
politische Handlungsdruck am größten ist, nicht auf
eine größere unterstützung der bevölkerung für iKZ
bauen. des Weiteren sollte die lokalpolitik ihre bürge-
rinnen und bürger bei der iKZ-anbahnung durch trans-
parente Verfahren einbeziehen und iKZ-arrangements
mit transparenten Kooperationsstrukturen treffen.

Prof. Dr. Ivo Bischoff
leitet das fachgebiet
finanzwissenschaft an
der universität Kassel
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auch muss sich die Politik im Klaren sein, dass sie
durch iKZ insbesondere sozial aktive bürgerinnen
und bürger verprellen könnte. soweit wie möglich ist
dem vorzubeugen. auch hier kommt der transparenz
eine schlüsselrolle zu.
auch bei lokalpolitikerinnen und -politikern kann iKZ
auf Widerstände stoßen. schließlich ist sie mit einem
Machtverlust verbunden. bergholz und bischoff
(2018) analysieren diese Widerstände auf basis einer
befragung von gemeindevertreterinnen und -vertre-
tern (regionaler fokus w.o.). die analysen zeigen, dass
gemeindevertreterinnen und -vertreter der Parteien,
welche die bürgermeisterin respektive den bürger-
meister unterstützen, iKZ häufiger ablehnen als sol-
che anderer Parteien. 
dasselbe gilt für gemeindevertreterinnen und -ver-
treter aus Kommunen mit geringer bevölkerungszahl
und aus gemeinden mit großen nachbarkommunen.
dies stützt die Hypothese, dass gemeindevertrete-
rinnen und -vertreter einen Machtverlust befürchten
und daher iKZ tendenziell ablehnen. darüber hinaus
zeigt die analyse eine höhere Zustimmung zu iKZ in
finanzschwachen Kommunen und in gemeinden mit
politisch ähnlich strukturierten nachbarkommunen. 

Anlass Finanznot  bereits in den 1990er-Jahren ha-
ben sich Verwaltungswissenschaftler/innen mit der
frage befasst, warum manche Kommunen bei der öf-
fentlichen leistungserstellung mit ihren nachbar-
kommunen kooperieren, während andere keine iKZ-
Verbünde aufweisen. entsprechende studien - vor
allem aus den usa - zeigen, dass kleine und finanz-
schwache Kommunen eher kooperieren als große
und finanziell starke. 
Zugleich stellen hohe Kosten der anbahnung und des
laufenden betriebs von iKZ-Verbünden ein erhebli-
ches Kooperationshemmnis dar. folgerichtig stellen
die verwaltungswissenschaftlichen studien eine ver-
mehrte Kooperationsaktivität fest zwischen Kommu-
nen, die einander ähnlich sind - sei es politisch, sozio-
kulturell oder in der finanzausstattung (vgl. bel und
Warner, 2016). 
groß angelegte empirische analysen zur iKZ-entste-
hung in deutschland sind weniger zahlreich. die ar-
beitsgruppe um den Verfasser hat mit einigen studi-
en dazu beigetragen, diese lücke zu schließen. die im
folgenden skizzierten studien zur entstehung und
Wirkung von iKZ sind im rahmen eines drittmittelfi-
nanzierten Projekts entstanden, das die Kasseler ar-
beitsgruppe zusammen mit Kolleg(inn)en des leib-
niz-instituts für Wirtschaftsforschung Halle (iWH)
durchgeführt hat (vgl. Projekthomepage https://
www.boeckler.de/11145.htm?projekt=2014-713-4) 
eine erste studie befasst sich mit der Kooperation un-
ter westdeutschen Kommunen im bereich der allge-
meinen Verwaltung (vgl. bischoff und Wolfschütz,
2017). die ergebnisse zeigen, dass kleine sowie
schrumpfende Kommunen mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit kooperieren als größere und nicht

schrumpfende Kommunen. Überraschend ist der ein-
fluss fiskalischer Variablen. im gegensatz zu einigen
studien aus anderen ländern zeigt sich, dass die Ko-
operationswahrscheinlichkeit unter finanzstarken
Kommunen stärker ist als unter finanziell schwachen. 

Tourismus mit Streuwirkung anders als im be-
reich der allgemeinen Verwaltung generieren die ak-
tivitäten von Kommunen im bereich tourismusmar-
keting so genannte regionale spillovers. Wirbt eine
Kommune a um touristen, trägt sie die Kosten der
Kampagne allein, während sich die erträge aus den
zusätzlichen tourist(inn)en nicht auf ihr gemeinde-
gebiet beschränken lassen. dadurch entsteht für an-
dere Kommunen der anreiz zum „trittbrettfahren“. 
in diesem Zusammenhang untersucht bergholz
(2017) mehrere Konstellationen mit unterschiedlich
starkem anreiz zum „trittbrettfahren“. seine analy-
sen mit befragungsdaten aus Westdeutschland deu-
ten darauf hin, dass „trittbrettfahren“ ein zentrales
Hindernis für iKZ in aufgabenbereichen mit regiona-
len spillovers darstellt. gleichzeitig zeigen seine ana-
lysen, dass in touristisch geprägten regionen häufi-
ger kooperiert wird als in touristisch weniger
erschlossenen regionen. 
eine dritte analyse befasst sich mit der entstehung
interkommunaler gewerbegebiete. seit dem Jahr
2000 sind mehr als 400 deutsche Kommunen den
Weg eines interkommunalen gewerbegebiets ge-
gangen. die analysen der arbeitsgruppe zeigen, dass
interkommunale gewerbegebiete eher von kleinen
und schrumpfenden Kommunen in dünn besiedelten
landstrichen errichtet werden. 
die nähe zur autobahn spielt dabei systematisch 
keine rolle. besonders interessant ist hingegen der
einfluss lokaler steuersätze. interkommunale gewer-

begebiete entstehen vor allem in nach-
barschaften mit niedrigen gewerbesteu-
er- und hohen grundsteuersätzen. dies
ist ein indiz, dass interkommunale ge-
werbegebiete eine reaktion auf einen
besonders intensiven steuerwettbewerb
darstellen (vgl. bischoff et al., 2018). 

Potenzial zugesprochen die befür-
wortenden der iKZ betonen zum einen,
dass durch die Kooperation ressourcen
geschont werden. Zum anderen wird an-

geführt, dass die Kommunen durch iKZ in die lage
versetzt werden, eher hochwertige leistungsbündel
anzubieten. Mithin wird der iKZ erhebliches Potenzi-
al zugesprochen. 
derzeit ist aber völlig unklar, ob reale iKZ-Verbünde
diese Potenziale wirklich heben können. die Wissen-
schaft ist dieser frage bisher bestenfalls punktuell
nachgegangen. die vorliegenden studien finden Kos-
teneinsparung im bereich abwasser und abfallent-
sorgung in spanien und den niederlanden (vgl. bla-
eschke und Haug, 2018). 

Noch ist unklar, welche 
Faktoren bei der interkom-
munalen Zusammenarbeit
- hier die gemeinsame 
Musikschule der Städte 
Bocholt und Isselburg - 
zum Erfolg führen
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Weitere studien zu anderen bereichen analysieren pri-
mär die sich durch iKZ ergebenden Veränderungen in
den gesamtausgaben pro Kopf. die ergebnisse deuten
jedoch nicht auf einen systematischen Zusammen-
hang hin. ohnehin ist die aussagekraft dieser studien
begrenzt, weil der indikator „gesamtausgaben pro
Kopf“ kein sachgerechtes iKZ-erfolgsmaß ist. 

Wenig Beweisedie empirische evidenz zu den Wir-
kungen von iKZ in deutschland ist noch dünner. 1 Zu
nennen ist hier vor allem die studie von blaescke und
Haug (2018) zu den effizienzwirkungen der iKZ in der
hessischen abwasserwirtschaft. blaeschke und Haug
finden keine positiven effizienzwirkungen im abwas-
serbereich. 
Zu einem ähnlich ernüchternden ergebnis kommt die
analyse zu den Wirkungen der iKZ im bereich der all-
gemeinen Verwaltung, die ebenfalls im rahmen die-
ses Projekts begonnen wurde (vgl. Haug und Melch,
i.e.). Kooperierende Kommunen weisen tendenziell
sogar höhere ausgaben für die leistungserstellung
auf. dies gilt insbesondere für die ersten Jahre nach
beginn der Kooperation. 
nun kann aus diesen studien keinesfalls geschlossen wer-
den, dass iKZ die erwartungen generell nicht erfüllt. dafür
sind weitere analysen erforderlich. allerdings lassen die
bisherigen ergebnisse erhebliche Zweifel aufkommen, ob
iKZ generell und quasi automatisch positive Wirkungen
entfaltet. Wie im fall von gebietsreformen scheint es er-
folgreiche und weniger erfolgreiche iKZ-Verbünde zu ge-
ben (vgl. rösel und blesse, 2017). 

Faktoren für Erfolgaufgabe der forschung wird al-
so in Zukunft sein, faktoren zu identifizieren, anhand
derer erfolgreiche von weniger erfolgreichen Verbün-
den unterschieden werden können. dabei sind folgen-
de fragen relevant: in welchen aufgabenfeldern ist
iKZ besonders wirkungsvoll, in welchen weniger? sind
kleine Verbünde erfolgreicher als große und homoge-
ne Verbünde besser als heterogene? Welche rolle
spielen interne entscheidungsmechanismen und das
ausmaß öffentlicher Kontrolle für den erfolg von iKZ-
Verbünden? eine Herausforderung zukünftiger ana-
lysen liegt zudem darin, geeignete indikatoren zur
Messung der iKZ-Wirkungen zu finden.
gleichwohl ist iKZ auf dem Vormarsch. immer mehr
Kommunen kooperieren in der bereitstellung öffent-
licher leistungen. Zugleich propagieren zahlreiche
landesbehörden aktiv die iKZ. teilweise werden so-
gar substanzielle fördermittel für die anbahnung
von Kooperationsverbünden gezahlt - etwa in Hes-
sen. angesichts der bisherigen wissenschaftlichen er-
kenntnisse ist eine kritische evaluation des instru-
ments iKZ dringend geboten. eine solche ist politisch
hochrelevant und wissenschaftlich hochinteressant. 

in einem ersten schritt
muss dazu die notwendi-
ge datenbasis hergestellt
werden. insbesondere
über iKZ-Verbünde, die
sich in öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarungen res-
pektive Zweckvereinbarungen organisiert haben,
fehlen systematische daten. in den meisten bundes-
ländern schlummern diese daten in den archiven der
Kreise. eine Zusammenstellung oder auswertung ist
in aller regel nicht erfolgt. die landespolitik operiert
also derzeit in einer art „blindflug“. Hier besteht er-
heblicher Handlungsbedarf.    ◼
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Studien zeigen, dass in 
touristisch geprägten 
Regionen häufiger 
kooperiert wird
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� Zwar gibt es fallstudien, in denen die Wirkungen der Zusammenarbeit in
den Kommunen beschrieben werden. sie liefern interessante innenan-
sichten, können aber systematische empirische analysen nicht ersetzen. 
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Um Städten und Gemeinden, die gemeinsam Aufgaben erle-
digen wollen, Hilfestellung zu geben, haben die kommunalen
Spitzenverbände eine Online-Datenbank angelegt

Das Internetportal 
interkommunale 
Zusammenarbeit

lösungen entwickelt werden. Hochqualifizierte oder
spezialisierte fachkräfte, die möglicherweise von ei-
ner Kommune nicht ausgelastet werden können, er-
halten eine Perspektive und entwickeln ein interes-
santes betätigungsfeld zum nutzen aller.
das Potenzial zur sicherung und gestaltung der da-
seinsvorsorge ist bei weitem nicht ausgeschöpft. ge-
nau an diesem Punkt setzt das Portal interkommu-
nales.nrW an und bietet einen reichhaltigen Pool an
ideen, in welchen bereichen bereits erfolgreich ko-
operiert wird. best Practice-Projekte werden vom an-
lass bis zur umsetzung beschrieben und geben kon-
krete Hinweise auf die unterschiedliche Motivation
der Zusammenarbeit.

Förderung vom Land das Portal inter kommu -
nales.nrW ist ein Projekt der arbeitsgemeinschaft
der kommunalen spitzenverbände nrW zur stär-
kung der kommunalen arbeit. gefördert durch das
nrW-Ministerium für Heimat, Kommunales, bau
und gleichstellung obliegt die operative umsetzung
des Portals der Kommunal agentur nrW. die rich-
tungsweisenden entscheidungen trifft ein halbjähr-
lich tagender beirat, der sich gleichzeitig als binde-
glied zwischen den Mitgliedskommunen und
Ministerium versteht. 
die anfängliche skepsis, das Projekt könne nicht
gleichzeitig großen städten, kleinen gemeinden und
noch dazu den Kreisen dienen, konnte frühzeitig
überwunden werden. die konstruktive Zusammen-
arbeit von städte- und gemeindebund nrW, städte-
tag nrW und landkreistag nrW ist vielmehr ent-
scheidend dafür, dass im Portal derzeit mehr als 160
Projekte aus 85 Prozent aller nordrhein-westfäli-
schen Kreise, städte und gemeinden eingestellt
sind. 

Breites Spektrum dabei reicht das themenspek-
trum von a wie abfallwirtschaft bis zu W wie Wohn-
geld. unter 45 schlagworten werden interkommuna-
le Projekte vorgestellt und anschaulich gemacht. die
Palette ist dabei ebenso breit gefächert wie die kom-
munale landschaft. naturgemäß werden operative
aufgabenstellungen eher mit örtlichen nachbarn
realisiert. aber die fortschreitende digitalisierung er-
möglicht es geradezu, aufgaben im so genannten
back-office auch über größere entfernungen hinweg
interkommunal zu erledigen. 
Hier wird die künftige entwicklung noch viele inte-
ressante Wege aufzeigen. schon jetzt besteht die
Möglichkeit, über das Portal und den damit verbun-
denen newsletter einen Kooperationspartner zu su-
chen oder eigene Kooperations-Kapazitäten anzubie-
ten. Jede Woche kommen neue Projekte hinzu. diese
melden immer mehr Kommunen unter der e-Mail-
adresse iKZ@interkommunales.nrW, oder sie wer-
den den Projektpartnern aus ihrem tagesgeschäft he-
raus bekannt und werden entsprechend aufbereitet.

Ass.jur. Cornelia 
Löbhard-Mann ist 
referentin bei der
Kommunal agentur
nrW

DIE AUTORIN

er braucht ein internetportal, das sich mit dem
thema interkommunale Zusammenarbeit be-

fasst? Was kann und soll es leisten? Vor dem Hinter-
grund vielschichtiger aufgaben, demografischer Ver-
änderungen und angespannter Haushalte gewinnt
die Kooperation von Kommunen immer mehr an be-
deutung. Knappe Personalressourcen bei zuneh-
mend komplexen gesetzlichen und rechtlichen an-
forderungen veranlassen Verwaltungen, aber auch
kommunale Mandatsträger, über alternative lösun-
gen nachzudenken. 
der örtliche leitgedanke, alle dienstleistungen für
die eigenen bürgerinnen und bürger selbst zur Verfü-
gung zu stellen, weicht vielerorts der idee des ge-
meinsamen Handelns. sinnbildlich über die eigene
stadtmauer hinweg können auf diese Weise syner-
gieeffekte erzielt und gemeinsam zukunftsweisende

Interkommunales.NRW bietet nordrhein-westfälischen 
Kommunen Hilfestellung und Orientierung bei der Kooperation

W
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Die digitale Pinnwand
zeigt, welche Themen im
Portal stark vertreten sind

gute Projekte sollen anregen, die arbeitsweise in der
eigenen Kommune auf den Prüfstand zu stellen und
zu überlegen, wo es gut läuft oder ob optimierungs-
bedarf besteht. 

Einheitlich gegliedert in dem Portal sind nach ein-
heitlichem schema stets anlass, Ziel und wichtige
umsetzungsschritte der Kooperation aufgeführt. ne-
ben grundsätzlichen aussagen zu Vorgehensweise
und rechtlicher gestaltung finden sich häufig infor-
mationen zur finanzierung der Projekte. Vielfach fin-
det sich eine Verlinkung auf das zugrunde liegende
Vertragswerk - hier ist die öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung eindeutig favorit -, sodass die arbeit für
dadurch angeregte eigene Kooperationen erleichtert
wird. 
darüber hinaus war es allen beteiligten wichtig, über
die sachlichen informationen hinaus eine(n) konkre-
te(n) ansprechpartner/in oder die federführende ab-
teilung zu benennen. im direkten dialog können so-
mit weiterführende fachliche informationen
gewonnen werden. naturgemäß bietet ein solches
gespräch auch gelegenheit, zu hinterfragen, wo die
stolpersteine liegen könnten. 
um das thema interkommunale Zusammenarbeit
für diejenigen zu öffnen, die einen ersten einstieg su-
chen, bietet das Portal eine reihe von unterstüt-
zungsmaterialien an. eine Zusammenstellung der für
viele interkommunale Projekte einschlägigen geset-
ze und Verordnungen ist verlinkt mit recht.nrw.de,
dem internetportal des nrW-innenministeriums.
damit ist aus dem Portal heraus jederzeit ein Zugriff
auf die aktuelle fassung von gesetzen und Verord-
nungen gewährleistet. 

Zugriff auf Rechtslage Zudem findet sich dort -
nach 39 themengebieten geordnet - eine stetig
wachsende Zusammenstellung von mehr als 70 ur-
teilen und beschlüssen zu unterschiedlichen inter-
kommunalen fragestellungen, die bereits gerichtlich
geklärt worden sind. damit können schon bei der Vor-
bereitung von Kooperationen mögliche juristische
oder organisatorische Problemstellungen erkannt
und beseitigt werden. 
die Zusammenstellung von mehr als 50 aufsätzen zu
Kernthemen der interkommunalen Zusammenarbeit
in einer stetig wachsenden literatursammlung hat
bereits das interesse von etlichen studierenden ge-
weckt, die das Portal für ihre forschung im interkom-
munalen bereich nutzen. gerade dieser austausch
ermöglicht es, das Portal stetig zu verbessern und an
die Wünsche der nutzenden anzupassen.
im austausch mit dem zuständigen Ministerium und
den nordrhein-westfälischen kommunalen spitzen-
verbänden werden interkommunale themen aufge-
griffen, diskutiert sowie für die politische Wahrneh-
mung und die kontinuierliche Verbesserung der
rahmenbedingungen aufbereitet. der Wissenstrans-

Weitere Informationen
und Kontakt

Internet: http://
Interkommunales.NRW 

Cornelia Löbhard-Mann
Tel. 0211-430 77-123

E-Mail: loebhard-mann
@ KommunalAgentur
NRW.de

fer wird zudem gefördert durch eine Jahrestagung.
die nächste findet am 6. november 2018 in düssel-
dorf statt. 
Veranstaltungen zum erfahrungsaustausch von
Kommunen zeigen einerseits, was möglich ist: so ge-
nannte best Practice. sie bieten andererseits auch
den Kommunen, die noch in der entscheidungsphase
sind, eine Chance, zielgerichtet ihr umsetzungskon-
zept zu hinterfragen und mit Praktiker(inne)n zu
durchleuchten. am 13. november 2018 steht der er-
fahrungsaustausch „Kooperation im bereich schul-
wesen - einrichtung einer sekundarschule“ in altena
an. ein erfahrungsaustausch zu Personalangelegen-
heiten ist in Planung. 

Beschäftigte im Blick bei allen Veranstaltungen
wird nicht nur diskutiert, welche aufgaben in Koope-
ration erledigt werden können. besonderes augen-
merk wird naturgemäß auf die Mitarbeiter/innen ge-
legt, die eine neue Zuständigkeit erhalten oder deren
aufgabengebiet möglicherweise entfällt. darüber
sind sich alle Handelnden einig: die sorgen der in den
Kommunen beschäftigten sind ernst zu nehmen und
eine gelebte interkommunale Zusammenarbeit ge-
lingt nur, wenn führungskräfte und Mitarbeiter/in-
nen an einem strang ziehen. 
nicht zuletzt aufgrund des newsletters, den die spit-
zenverbände regelmäßig an ihre Mitglieder verschi-
cken, erfreut sich das Portal regen interesses. stei-
gende Zugriffszahlen zeigen, dass die seiten beachtet
und genutzt werden. insbesondere die Möglichkeit,
sich punktuell zu informieren oder weiterführende
orientierung zu erhalten und herunterzuladen, ist
für die nutzenden aus Politik und Verwaltung von
bedeutung. dabei helfen antworten auf die so ge-
nannten frequently asked Questions (faQ´s), die ei-
nen einstieg in die vielfältige themenwelt bieten. 
als Wissensdatenbank ist interkommunales.nrW kos-
tenfrei für die nutzenden, weltweit offen zugänglich
und lokal bedeutsam. es enthält konkrete Projekte,
Hinweise und anregungen und macht sie für sämtliche
interessierten nutzbar. gefragt ist die Mitarbeit aller,
die sich mit interkommunalen Projekten befassen. ◼
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Interkommunale Zusammenarbeit
bei der Feuerwehr

In der Feuer- und Rettungswache der Stadt Ahlen sind mehrere 
technische Einrichtungen für alle Feuerwehren des Kreises 
Warendorf konzentriert, was Einsparungen möglich macht

it dem neubau der feuer- und rettungswache
der stadt ahlen 1996 wurden ebenfalls die zen-

tralen einrichtungen der Kreisschlauchpflege, der
Kreisatemschutzübungsstrecke und der Kreisatem-
schutzwerkstatt für die feuerwehren des Kreises Wa-
rendorf hergestellt. Zielsetzung war, durch die zen-
trale bereitstellung gemeinsamer Werkstätten den
feuerwehren des Kreises ein geeignetes servicecen-
ter zu bieten. 
aus den vielen Jahren seit inbetriebnahme dieser ein-
richtungen verfügen die betreiber über umfangrei-
ches datenmaterial, unter anderem durch exakte ar-
beitszeiterfassung und erfahrungen aus der
zentralen beschaffung. dies belegt eindrucksvoll die
synergieeffekte der gemeinschaftseinrichtungen,
von denen alle beteiligten profitieren.
die Kreiseinrichtungen werden durch das einsatzper-
sonal der feuerwehr ahlen betrieben. die Personal-
kosten werden der stadt ahlen vom Kreis Warendorf
auf grundlage von arbeitsnachweisen erstattet. 

Schlauchpflege in der Kreisschlauchpflegeanlage
werden alle schläuche der feuerwehren aus dem
Kreisgebiet nach gebrauch gereinigt und geprüft. de-
fektes Material wird - wenn wirtschaftlich sinnvoll -
repariert. neben der schlauchpflege wird auch die
beschaffung neuer feuerwehrschläuche in entspre-
chender größenordnung zentral organisiert, und es
wird für die notwendige reserve ein zentraler
schlauchvorrat angelegt. dieses erspart den Kommu-
nen aufwändige Vergabeverfahren und sichert eine
gleichbleibend hohe Qualität aller eingesetzten
schläuche im Kreisgebiet. 
durch die zentrale bereitstellung konnte die schlauch-
reserve je Kommune reduziert werden von mehr als
100 Prozent auf 30 Prozent der bestände, die jeweils
nach norm der fahrzeugtypen bei der einzelnen feu-
erwehr vorzuhalten sind. somit werden erhebliche
lagerkosten eingespart. Zudem wird dieser Vorrat
kontinuierlich an die jeweiligen fahrzeugbestände
angepasst. 

DER AUTOR

Walter Wolf 
ist leiter der 
feuerwehr ahlen

Im Rahmen interkom-
munaler Zusammen-

arbeit werden die
Schläuche der Feuer-

wehren im Kreis Waren-
dorf zentral gereinigt

und geprüft
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Technik 
zentral
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6.500 
jährlich

2.300 
Arbeitsstunden

Schlauchpflege:

THEMA INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT
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in nunmehr 20 Jahren betrieb ist es trotz mehrerer
gleichzeitiger großeinsätze im Kreisgebiet noch nicht
zu engpässen in der Versorgung mit Wasserschläu-
chen gekommen. der zentrale betrieb der schlauch-
pflegeanlage erzielt somit erhebliche synergieeffekte
für die städte und gemeinden des Kreises Warendorf. 

Atemschutzwerkstatt in der Kreisatemschutz-
werkstatt werden die atemschutzgeräte, atem-
schutzmasken wie auch die Chemikalienschutzanzü-
ge gewartet und den vorgeschriebenen Kontrollen
unterzogen. dieser arbeitsbereich erfordert ein ho-
hes Maß an spezialausbildung seitens der feuer-
wehrleute. Hierzu zählt auch regelmäßige aufwändi-
ge schulung durch die gerätehersteller.
neben der Wartung der atemschutzgeräte können
an einem Prüfstand die Messgeräte der feuerwehren
exakt eingestellt werden. die umfangreiche Vorrats-
haltung von ersatzteilen wird zentral organisiert. die
feuerwehren erhalten bei abholung der geräte eine
lückenlose dokumentation der Wartungsarbeiten
der sensiblen gerätschaften. alle vorgeschriebenen
Prüfintervalle werden zentral überwacht und doku-
mentiert.
die zur geräteprüfung erforderlichen technischen
einrichtungen sind extrem teuer und verursachen
hohe Wartungskosten. daher ist eine zentrale Vor-
haltung dieser einrichtung wirtschaftlich sinnvoll. 
in der zentralen atemschutzwerkstatt wird eben-
falls eine einsatzreserve für die feuerwehren im
Kreis Warendorf bereitgehalten. der abrollbehälter
atemschutz der feuerwehr ahlen wurde um diese
reserve ergänzt und sichert die Versorgung der ein-
satzstellen mit atemschutzgeräten im Kreisgebiet.
Von dieser zentralen einrichtung profitieren insbe-
sondere die ehrenamtlichen feuerwehren im Kreis-
gebiet.

Übungsstrecke Atemschutz Jede(r) atemschutz-
taugliche feuerwehrangehörige muss mindestens
einmal jährlich ein training in einer atemschutz-
übungsstrecke absolvieren. deren komplexe steuer-
einrichtungen müssen von geschultem Personal be-
dient werden. Zudem muss die anlage zum gebrauch
vorbereitet sowie entsprechend gewartet und ge-
pflegt werden. das erfahrene Personal der feuerwehr
ahlen überwacht das training und stellt die betreu-
ung der schweißtreibenden Übungen durch im ret-
tungsdienst erfahrene fachkräfte sicher.
einrichtung und betrieb einer solchen anlage erfor-
dern einen hohen investitions- und Wartungsauf-
wand. im Kreis Warendorf versehen jährlich mehr
als 1.000 feuerwehrangehörige ein solches training
in der Übungsstrecke des Kreises. 

neben den vielen wirtschaftlichen Vorteilen bietet
die zentrale Vorhaltung solcher einrichtungen in ei-
ner feuerwache des Kreisgebiets, betrieben durch
das einsatzpersonal der Wache, auch eine den be-
dürfnissen der ehrenamtlichen feuerwehren ent-
sprechende serviceleistung, was die betriebszeiten
abends und an den Wochenenden angeht. 
Zudem ist die Versorgung der einsatzstellen rund um
die uhr gesichert. im Kreis Warendorf haben sich die-
se zentralen einrichtungen bewährt und stellen eine
sinnvolle Zusammenlegung der aufgaben durch in-
terkommunale Zusammenarbeit dar. ◼

Die Atemschutz-Übungsstrecke 
ist ein unverzichtbares 
Element der Aus- und Fortbildung 
von Feuerwehrleuten im 
Kreis Warendorf 

In der zentralen Werkstatt werden Atemschutzgeräte sowie
Vollschutzanzüge gereinigt, gewartet und desinfiziert

jährlich gewartet:

1.600 
Atemschutzgeräte 

3.300 
Atemschutz-
masken
2.800

Flaschen gefüllt
6.500 

Arbeitsstunden

Nutzung 
Übungsstrecke:

1.000 
Teilnehmende 

jährlich
600 

Arbeitsstunden
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eit dem Jahr 2016 gibt es in der deutsch-niederlän-
dischen grenzgemeinde Kranenburg ein digitales

dorfplatzprojekt. Ziel ist der aufbau eines interaktiven,
grenzüberschreitenden online- und offline-nachbar-
schaftsnetzwerks zwischen der deutschen gemeinde
Kranenburg sowie der niederländischen gemeinde
berg en dal und der stadt nijmegen. Hierbei sollen bür-
ger/innen ebenso wie Kommunen, private und öffent-
liche organisationen aktiv mitgestalten. 
das im Projekt verwendete schulungskonzept sowie
das Webportal stammen aus den niederlanden.
Mijnbuurtje.nl, ein social enterprise, das aus einer
niederländischen nachbarschaftsinitiative entstan-
den ist, entwickelte den ansatz, in dem so genannte
„buurtverbinder“ mit alteingesessenen, dorfbewoh-
nern, neu hinzugezogenen nachbarn, Jungen wie al-
ten ein gemeinsames, Hilfs-, unterstützungs- und
Kommunikationsnetzwerk aufbauen.

Nach dem niederländischen Vorbild Mijnbuurtje.nl 
engagiert sich die niederrheinische Grenzgemeinde 
Kranenburg in einem digitalen interkommunalen 
Dorfplatz über Staatsgrenzen hinweg 

S

Im Rahmen von „Mienthuus.de“ knüpfen Bürgerinnen und Bürger von Kranenburg Nachbarschaftsnetzwerke auch über die Gemeindegrenze hinweg
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Das Dorfportalprojekt
Mienthuus.de

PolderdemokratischWeniger staat, mehr bürger-
engagement - sehr viel weniger top down, wesent-
lich mehr bottom up: das ist seit etwa 15 Jahren die
polderdemokratisch verwurzelte, niederländische
staats- und Kommunalmaxime. diese leitete seit-
dem eine tiefgreifende Veränderung der strukturen
und steuerungsmechanismen auf landesebene wie
auf kommunaler ebene ein. 
„Het beleid“, das politsche Handeln, das konkrete
konzeptionelle und strategische Vorgehen der Kom-
munen, ist zunehmend auf eine horizontale struktur
ausgerichtet, “de burger centraal“. und da nimmt der
bürger oder die bürgerin nicht nur theoretisch eine
zentrale Position ein. einwohner/innen einer Kom-
mune und die Kommune selbst ziehen an einem
strang. sie entwickeln gemeinsam und problemori-
entiert individuelle, für ihre Kommune, ihr Quartier
passende lösungsansätze. die umsetzung erfolgt
dann ebenfalls kooperativ durch bürger/innen oder
bürgerinitiativen und Kommunen. diese arbeiten ge-
meinsam unter anderem an folgenden themenfel-
dern: 

• organisation von gesundheitsdienstleistungen
• einrichten von expert(inn)enpools und bürgergut-

achter-netzwerkclustern, die gemeinschaftlich spe-
zifische fragestellungen bearbeiten

• Kooperation von stadtteilkoordinator(inn)en, dorf-
und nachbarschaftsräten, die eine aktive schnitt-

Mehr „wir“ im Netz

Iris Haarland 
koordiniert seit 2016
das Projekt Mient-
huus.de 

DIE AUTORIN



THEMA INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT

stÄdte- und geMeinderat 6/20�8 21

stellenfunktion zwischen bürger/innen und Kom-
mune übernehmen und die Kommune beratend be-
gleiten.

Weitere interessante lösungsansätze aus der Praxis
sind:

• kooperative entwicklung von apps zur Kriminali-
tätsbekämpfung durch bürger/innen, Kommune
und Polizei 

• instandhaltung von grün- und erholungsflächen
durch die bürger/innen mit unterstützung der
Kommune

• Planung und bau von glasfaseranschlüssen durch
bürgerexperten in Kooperation mit der Kommune

• initialisierung digitaler dorfplätze gemeinsam mit
bürger(inne)n und Kommune. solche online-dorf-
plätze tragen - im falle von Mijnbuurtje.nl wissen-
schaftlich nachweisbar - zur Verbesserung von
Kommunikation und Kontakt, zu mehr Vertrauen
und mehr Miteinander in der nachbarschaft bei. 

Ärmel hochkrempeln am anfang steht für bür-
ger/innen und Kommune immer die gemeinsame
frage: Was genau ist das Problem? und wie kann es
individuell gelöst werden? Hier haben die dörfer und
Kommunen in den niederlanden die Möglichkeit, aus
einem repertoire möglicher lösungsansätze auszu-
wählen. unter anderem erhalten sie unterstützung
beim aufbau von online-Communities. 
ein solch problemzentriertes sowie lösungs- und er-

gebnisorientiertes Vorgehen erfordert eine neue
form der Kommunikationskompetenz, die der oder
die gemeindebeschäftigte sich erst zu eigen machen
muss, meint erik gerritsen, generalsekretär des nie-
derländischen Ministeriums für gesundheit, Wohl-
fahrt und sport. ein gemeindebeamter oder eine 
-beamtin müssten erst lernen, dass sie auf derselben
seite und auf augenhöhe mit den bewohner(inne)n
stehen - so gerritsen1-, nicht ihnen gegenüber und
auch nicht über ihnen. 
es gilt, gemeinsam an einem strang zu ziehen und
gemeinsam einen traum zu entwickeln. Ja - richtig:
beamte und beamtinnen dürfen in einem solchen
ansatz träumen - gemeinsam mit der bürgerschaft.
sie lernen dies (wieder neu) in den trainings, die rund
um das einrichten der online-dorfplätze von Mijnbu-
urtje.nl gemeinsam mit bürger(inne)n, gemeindebe-
schäftigten und trainer(inne)n der dorfplatzinitiative
stattfinden. sie lernen gemeinsam, in sich hineinzu-
hören und dem anderen zuzuhören, wie Zukunft sein
könnte und wie sie sich stück für stück umsetzen lie-
ße, und nicht einen Missstand abzustellen oder zu
beseitigen.
genau das hat generalsekretär gerritsen2 an Mijnbu-
urtje.nl, dem niederländischen online-dorfplatzkon-
zept, fasziniert, und deshalb findet die idee in den
niederlanden eine breite Zustimmung bei Kommu-
nen und bürger(inne)n. den ansatz gibt es inzwi-
schen in rund 40 Kommunen in den niederlanden.
dabei besteht die aufgabe der Kommune und der
gemeindemitarbeiter/innen im Verbinden und Mo-
derieren: zwischen beteiligten, bürger(inne)n, bür-
gerinitiativen, expert(inn)en, professionellen Hilfsor-
ganisationen und der Kommune selbst. 

Applikation Mensch deutlich ist: der ansatz 
des niederländischen digitalen dorfplatzprojektes
Mijnbuurtje.nl ist breiter. er besteht nicht allein aus
dem erstellen und designen eines (x-ten) Webportals
und einer (x-ten) datenbankapplikation. die bürger/
innen fragen, neugierig machen, für Veränderungen
und Vorschläge offen sein, sich Zeit nehmen, um zu-
zuhören - all das ist übrigens auch für die entwickler/
innenseite, die softwareexpert(inn)en und trainer/
innen von Mijnbuurtje (nl) und Mienthuus (d), we-
sentlich. 
die zahlreichen erfahrungen der nutzenden auf der
deutschen und der niederländischen seite, die erfah-
rung der so genannten buurtverbinder - Menschen,
welche die nachbarn miteinander vor ort und digital
verbinden - fließen permanent in die Weiterentwick-
lung der trainings wie auch in die Weiterentwicklung
des Webportals ein. auch forschungseinrichtungen
und forscher/innen - etwa vom design research lab

Gemeinde 
Berg en Dal 
13 Ortsteile, rund
35.000 Einwohner/
innen 

Auch deutsche und nie-
derländische Schüler/

innen der Euregio-
Realschule machen mit

beim digitalen Dorf-
portalprojekt 

�erik gerritsen: Voorword - een tastbaar verschil. in: oplossingen voor
Participatie - Verbinding tussen inwoners - lagere zorgkosten. Mijnbu-
urtje.nl 2018, online-dokument https://issuu.com/erichendriks5/ docs/
mijnbuurtje.nl_magazine

2ebd.

Gemeinde 
Kranenburg 
9 Ortsteile, rund
11.000 Einwohner/
innen, davon rund 
30 Prozent 
Niederländer

Stadt Nijmegen 
rund 175.000 
Einwohner/innen
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der universität der Künste berlin -, arbeiten regelmä-
ßig gemeinsam mit bewohner(inne)n, entwickler(in-
ne)n und trainer(inne)n an der Verbesserung der on-
line- und offline-dorfplätze auf beiden seiten der
grenze. 
dass dies zeit- und personalintensiv ist und vor allem
nicht ohne stetigen und enthusiastischen einsatz von
freiwilligen geht, versteht sich fast von selbst. Man
nennt das entwicklungskosten. am ende allerdings
steht ein dickes Plus: mehr Verbindung mit anderen,
mehr Verbindung mit den nachbarn, mehr Verbin-
dung mit Vor-ort-Chancen ist gleich mehr gesund-
heit, ist gleich mehr euro - nicht nur im gemeinde-
haushalt. ein Plus als lebenswerter standortfaktor
für die Kommune - das ist der gewinn, und nicht nur
die steigerung einer Klickrate auf irgendeiner Web-
plattform, die dann allein für einen monopolistischen
Webportalbetreiber gut ist.

Verdienen? lästiger Punkt? ach eigentlich gar nicht!
ein zentraler ansatz dieses Webportals: die dorfplatz-
seiten sind und bleiben das eigentum des dorfes oder
des stadtteils und seiner bewohner/innen. grundsätz-
lich werden die daten nicht vom servicedienstleister,
in diesem fall Mijnbuurtje.nl, weiterverkauft. die ge-
meinschaft des dorfplatzes nutzt die seite, kontrolliert
einträge, löscht gegebenenfalls inhalte, die nicht den
gemeinsam erarbeiteten leitlinien entsprechen. 
ob die seite zusätzlich für örtliche Klein- und Mittel-
ständische unternehmen nutzbar sein soll oder ob
sich die seite allein auf die Hilfsangebote und ser-
viceleistungen rund um gesundheit, soziales, freizeit
und sport konzentriert, liegt in der Hand der gemein-
schaft, welche die seite betreibt. Werbung kann auf
der seite platziert werden, muss aber nicht. die ge-
meinschaft entscheidet, ob und gegebenenfalls wie
viel ein(e) Werbende(r) für die Veröffentlichung auf
der dorfplatzseite bezahlt. 
auf den niederländischen dorfplatzseiten fließen
solche Werbeeinnahmen durch minimal platzierte
Werbung beispielsweise in den druck einer stadtteil-
zeitung. neuigkeiten, Hilfegesuche und -angebote er-
reichen damit auch diejenigen, die noch nicht im
World Wide Web zu Hause sind und lieber eine ge-
druckte Zeile in der Hand halten. und schließlich lässt
sich über eine durch die gemeinschaft nutzbare sei-
tenstatistik des online-dorfplatzes genau analysie-
ren, was die Menschen vor ort interessiert und wie
sie den dorfplatz nutzen. 

Vorteil aus Daten lernen müssen die endnutzen-
den und bürger/innen des online-dorfplatzes - ins-
besondere auf der deutschen Projektseite - nur noch,
dass sie die daten zum eigenen Vorteil nutzen kön-
nen: Wie bekomme ich neue freiwillige in mein Pro-
jekt? Was liest der oder die nutzende zuerst? Was
nutzt er oder sie warum und warum nicht? 
am ende zählt für den erhalt der dorfgemeinschaft
nicht, wie viele Klicks eine Meldung erhalten hat, son-

Erste deutsche Online- und Offline-Dorfplatzplattform unter www.mienthuus.de nach dem
Mijnbuurtje.nl-Modell, online seit 2016:
• 2016-2017 Förderung durch die Euregio Rhein Waal (People to People Rahmenprojekt In-
terreg V A Deutschland-Nederland), Partner unter anderem Gemeinde Kranenburg, Forte
Welzijn, MediCare Seniorenresidenz Kranenburg - Neuaufbau des Dorfplatzprojekts mit
dem Ziel einer Verbesserung der sozialen Kohäsion im Grenzgebiet

• Förderung durch und Teilnahme am Politprojekt Kommunales Open Government in NRW
(CIO), Projektdurchführung: Land NRW, Gemeinde Kranenburg (7/2017-12/2017), 
Ziel: Aufbau einer für Kommune und Bürger/innen nutzbaren interaktiven Struktur

• Teilnahme am Pilotprojekt „Bürger vernetzen Nachbarschaften - Quartiersentwicklung
nutzt digitalen Wandel“ des NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung, Ziel: Erfahrungsaustausch mit anderen innovativen Bürgerwerkstätten in NRW

ZUR SACHE

Mienthuus.de

dern ob sich irgendjemand auch wirklich und in rea-
lität für den schützenverein, den bürgerbus, die bür-
gerinitiative oder die nette nachbarschaft interes-
siert und engagiert. 1000 Klicks, aber niemand hat´s
wirklich gelesen, oder eine(n) nutzende(n) mit ei-
nem realen Kontakt im realen, sozialen Miteinander
gewonnen - was wäre ihnen lieber? Worin würden
sie persönlich in der eigenen Kommune investieren
wollen? ◼

Beispielaktivitäten des Projekts Mienthuus.de 
• Senioren für Senioren Kaffee Internet zur Förderung digitaler Kompetenz in mehreren 
Ortsteilen

• Arbeitsgruppen in unterschiedlichen Dorfkernen zum Aufbau von Online- und Offline-
Dorfplätzen

• Buurtverbinder-Trainings, Schulungen (1:1 und in der Gruppe)
• Wir Nachbarn - Wir gemeinsam hier an der Grenze | Deutsch-niederländisches Netzwerk-
lunch und Kaffeeklatsch, Erzählcafé, Ziel: Offline erzählen, mit anderen in Kontakt kom-
men, online zeigen und austauschen

• Medienkompetenzprojekt an der zweisprachigen Euregio-Realschule in Kranenburg mit
Hilfe des Online-Dorfplatzes Mienthuus

Im Senioren für Senioren Kaffee Internet 
können Menschen jeden Alters den Umgang 
mit digitalen Medien lernen

Weitere Informationen 
im Internet
https: //mienthuus.de 
Presse und Dokumentation
https://mienthuus.de/
groep/team-mijnbuurtje-
mien-thuus 
https://www.mijnbuurtje.nl 
Kontakt 
Iris.haarland@
mienthuus.de 
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Globale Entwicklungsziele kommunal umsetzen 
Die 17 globalen Entwicklungsziele der Agenda 2030 bieten Anlass und unzählige 
Möglichkeiten, eine lebenswerte und zukunftsfähige Kommune für kommende
Generationen zu gestalten. Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt unter-
stützt Landkreise, Städte und Gemeinden auf diesem Weg.

Wir beraten Sie . Telefon: 0228 20 717 - 670 . www.kommunal-global-engagiert.de
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eit dem Jahr 2000 sind in nordrhein-Westfalen alle
Kommunen verpflichtet, datenschutzbeauftragte

zu bestellen. in dem damals in Kraft getretenen da-
tenschutzgesetz nordrhein-Westfalen (dsg nrW)
sind unter anderem rechtsstellung und aufgaben der
datenschutzbeauftragten definiert (§ 32 a). eine ak-
tualisierung hin zu einer weitgehend einheitlichen
rechts lage bringt jetzt die seit 25. Mai 2018 wirksame
eu-datenschutz-grundverordnung (dsgVo).
in einer Verwaltung gibt es heute so gut wie keine
bereiche, die ohne Verarbeitung personenbezoge-
ner daten auskommen. fachliche Qualifikation, be-
sondere Zuverlässigkeit und vor allem ein fundierter
einblick in sämtliche teile des „gemischtwarenla-
dens“ Kommune gehören zu den wesentlichen an-
forderungen an datenschutzbeauftragte. dabei ist
die tätigkeit von Weisungsfreiheit und dem Verbot
jedweder benachteiligung geprägt.
gerade in kleinen städten und gemeinden fällt es zu-
nehmend schwer, geeignete Personen für diese aufgabe
zu finden. in den Verwaltungen kämpfen datenschutz-
beauftragte dann an vielen fronten um akzep- tanz, fort-
bildung, ressourcen und andere formen der unterstüt-
zung. einzelkämpfende, allein gelassen - so beschreiben
manche ihre situation. andere wiederum haben sich,
teils über Jahre hinweg, als beratende, unterstützende
und - wo nötig - als Kontrollierende etabliert.

Im Kreis Unna teilen sich die Kreisstadt, der Kreis sowie mehrere
kreisangehörige Kommunen einen Datenschutzbeauftragten, was die
Professionalität erhöht und Ressourcen spart

S

Einer für mehrere in Sachen Datenschutz

Gemeinsam mehr Effizienz das Ziel vor augen,
die leistungserbringung durch nutzung von syner-
gien effektiver zu gestalten, entwickelten Mitte 2011
die Kämmerinnen und Kämmerer im Kreis unna die
idee, interkommunale Zusammenarbeit auf dem ge-
biet des datenschutzes zu verwirklichen. eine ge-
meinsame datenschutzbeauftragte respektive ein
gemeinsamer datenschutzbeauftragter sollte her.
diese Möglichkeit sah bereits das dsg nrW vor. glei-
ches gilt nun für die dsgVo (art. 37 abs. 3).
diese idee griffen die bürgermeister auf. somit wur-
de am 30. Januar 2013 auf der grundlage des geset-
zes über die kommunale gemeinschaftsarbeit (gkg)
nrW die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über
die bestellung eines gemeinsamen datenschutzbe-
auftragten zwischen der Kreisstadt unna und dem
Kreis unna, der gemeinde bönen, der stadt frön-
denberg, der gemeinde Holzwickede, der stadt Ka-
men, der stadt selm und der stadt Werne geschlos-
sen. 
die Vereinbarung ist nach genehmigung und be-
kanntmachung im amtsblatt am 3. März 2013 in Kraft
getreten. Mit dem Jobcenter Kreis unna konnte in
dieser Zeit ein weiterer Vertragspartner gewonnen
werden. andere Kommunen haben interesse bekun-
det, sich perspektivisch der Zusammenarbeit anzu-
schließen.

DER AUTOR

Marc Plattfaut ist
teamleiter organi-
sation bei der Kreis-
stadt unna

nterkommunale Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit" klingt zunächst überra-

schend. dass es gemeinsam gut funktio-
nieren kann, zeigen bestwig, Meschede
und olsberg im Hochsauerlandkreis. Hier
arbeitet die interkommunale Pressestelle
für die drei Kommunen sowie für die bei-
den Kommunalunternehmen. 
Quasi in der Mitte und zugleich beim
kleinsten Kooperationspartner hat die
Pressestelle ihren sitz im bestwiger 
rathaus. bestwig hat gut 11.000 einwoh-
ner/innen. in Meschede sind es gut
30.000, in olsberg etwa 15.000. für die
Pressearbeit in dem gebiet mit rund
56.000 einwohnern gibt es mittlerweile

1,5 stellen. neben den Kommunen sind
das interkommunale Versorgungsunter-
nehmen Hochsauerlandwasser gmbH
(HsW; gesellschafter: stadt Meschede,
stadt olsberg, gemeinde bestwig) seit
beginn der Zusammenarbeit im März
2009 und das tochterunternehmen
Hochsauerlandenergie gmbH (He; ge-
sellschafter: HsW und stadtwerke lipp-
stadt) seit März 2013 Kooperationspart-
ner.
das aufgabenspektrum umfasst den
kompletten bereich der Presse- und Öf-
fentlichkeit: Verfassen und Herausgeben
von Pressemitteilungen, beantwortung
von Presseanfragen, organisation und

durchführung von Pressekonferenzen,
(teilweise) Pflege der internet-seiten, be-
trieb diverser social-Media-Kanäle sowie
Mitwirkung an sonderprojekten - etwa
Produktion einer Videodokumentation
zum neubau eines Wasserwerks oder
umstellung der Preisstruktur der HsW
auf das systempreismodell. Zudem
nimmt die Pressestelle an den sitzungen
der politischen gremien in den beteilig-
ten Kommunen teil und verfasst zu den
dort behandelten themen Pressemittei-
lungen.

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 
der „NRWNachrichten“ 4/2018 
des Bundes der Steuerzahler NRW

I
Interkommunale Pressearbeit in Bestwig, Meschede und Olsberg
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Kreisstadt legt vor Mit der ersten Vereinbarung
verpflichtete sich die Kreisstadt unna, die aufgaben-
trägerschaft zu übernehmen, eine Vollzeitstelle in ih-
rem stellenplan zu führen und zu deren besetzung
eine behördliche datenschutzbeauftragte respektive
einen behördlichen datenschutzbeauftragten im be-
nehmen mit den Vertragspartnern zu bestellen. 
die Wahl fiel auf den bisherigen datenschutzbeauf-
tragten der Kreisstadt, der dadurch der tätigkeit im
vollen stundenumfang nachgehen konnte. neben
den gesetzlichen aufgaben muss der datenschutz-
beauftragte diejenigen aufgaben erfüllen, die sich
aus den dienstanweisungen zum datenschutz der
einzelnen Verwaltungen ergeben. die fortbildung
der Mitarbeitenden ist ebenso ein zentrales anliegen
wie die umfassende beratung. 
der datenschutzbeauftragte hat einen teleheimar-
beitsplatz und hält sich nach absprache regelmäßig
je nach bedarf vor ort in den Partnerverwaltungen
auf. bezüglich der Kosten bestimmt die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung, dass diese anteilig von den
Vertragspartnern zu tragen sind. beim Personal sind
die Jahreskosten für beamtinnen und beamte der be-
soldungsgruppe a 12 aus dem jeweils aktuellen be-
richt „Kosten eines arbeitsplatzes“ der Kommunalen
gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
(Kgst) zugrunde gelegt. 
als schlüssel zur Verteilung der Kosten an die Ver-
tragspartner dient die anzahl der Vollzeit-büroar-
beitsplätze in deren Verwaltungen. die abrechnung
erfolgt bis zum 1. März des folgejahres. bis dahin er-
hält die Kreisstadt unna abschlagszahlungen.
nicht nur die tatsache, dass die Vertragspartner
nach ablauf der Vertrags-geltungsdauer von fünf
Jahren bis heute nicht von ihrem Kündigungsrecht
gebrauch gemacht haben, ist ein indiz dafür, dass
die bisherigen erfahrungen durchweg positiv sind.
alle beteiligten sind sich einig: das inhaltliche ni-
veau der arbeit hat die erwartungen erfüllt.

Einheitlicher Wissensstand Zudem hat sich ge-
zeigt, dass die interkommunale Zusammenarbeit er-
hebliche Vorteile für den Wissenstransfer mit sich
bringt. bei internen fortbildungen profitieren alle
seiten. teilnehmende erhalten die Möglichkeit, ihre
erfahrungen auszutauschen und ihre netzwerke in-
nerhalb des Kreises unna zu pflegen. der daten-
schutzbeauftragte als dozent spart Zeit bei der erar-
beitung der schulungsunterlagen und erhält
wertvolle Hinweise für deren fortschreibung sowie
für seine tägliche arbeit. 
den Vertragspartnern entstehen - anders als bei ex-
ternen seminarangeboten - keine weiteren Kosten
für die teilnahme ihrer Mitarbeitenden. ein zusätzli-
cher Pluspunkt ist der datenschutz-newsletter. die-
ser erzielt eine angemessene reichweite und sichert
einen einheitlichen informationsstand, indem er
fachbezogen aktuelle themen zu it-sicherheit und
datenschutz aufgreift.
das stärkste argument für gemeinsame daten-
schutzbeauftragte ist jedoch, gleichartige fragestel-
lungen ressourcenschonend, einheitlich und rechts-
sicher beantworten zu können. Hilfreich ist dabei der
große rückhalt der Vertragspartner, der den Zugang
etwa zum arbeitskreis datenschutz beim städtetag
nordrhein-Westfalen, in dem alle drei kommunalen
spitzenverbände von nrW mitarbeiten, erleichtert.
dass die interkommunale Zusammenarbeit auf dem
gebiet des datenschutzes eine erfolgsgeschichte ist,
wird niemand bezweifeln. insbesondere die anforde-
rungen der dsgVo unterstreichen die notwendig-
keit, das bewusstsein zu schärfen, dass der schutz
personenbezogener daten sowie die daten- und it-
sicherheit eine Zukunftsaufgabe für Verwaltungen
darstellen. die akteure im Kreis unna haben den
grundstein gelegt, diese Herausforderungen zu be-
wältigen. gleichzeitig geben sie ein beispiel, das in
ganz nordrhein-Westfalen auf interesse stößt und
schule machen kann. ◼

Die Kreisstadt Unna hat 
die Trägerschaft für die
interkommunale 
Zusammenarbeit beim 
Datenschutz übernommen 
und die Aufgaben im 
Rathaus gebündelt
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Die Kommunalen 
Versorgungskassen West-
falen-lippe (kvw) überneh-
men als kommunaler
dienstleister für derzeit
1.200 Kommunen und
kommunale einrichtungen
in Westfalen-lippe teile
des Personalgeschäfts wie
abrechnung von beamten-
pensionen, betriebsrenten
und beihilfen. somit be-
treuen die kvw insgesamt
550.000 kommunale Mitar-
beitende. die kvw mit gut
250 beschäftigten in Müns-
ter zahlen pro Jahr 1,1 Mrd.
euro an leistungen aus und
verwalten ein Vermögen
von 3,3 Mrd. euro.

Rasche Erstattung der 
Gesundheitskosten

eit 1997 arbeiten insbesondere Kommunen und
kommunale einrichtungen mit sitz in Westfa-

len-lippe in der beihilfebearbeitung mit den Kom-
munalen Versorgungskassen Westfalen-lippe (kvw)
zusammen. aktuell haben sich rund 400 Mitglieder
für die expertise der kvw und somit für die Vernet-
zung mit der kvw-beihilfekasse entschieden. 
Mittlerweile stellen weit über 40.000 beihilfebe-
rechtigte jährlich rund 200.000 anträge mit einem
antragsvolumen von gut 290 Mio. euro zentral bei
den kvw. ausgezahlt werden dabei durch die kvw
etwa 150 Mio. euro an beihilfen. 
neben der langjährigen erfahrung gibt es einen wei-
teren grund für die interkommunale Zusammenar-
beit. die Vernetzung findet auf kommunaler augen-
höhe statt, denn die kvw sind eine kommunal
getragene Körperschaft. die synergieeffekte, die
sich daraus für alle Mitglieder in der beihilfe erge-
ben, sind mit Händen zu greifen.

Zeitnahe Auszahlung durch die effiziente und
konsequente anwendung des beihilfenrechts schaf-
fen es die kvw, die beihilfen zeitnah auszuzahlen
und zugleich für die Mitglieder einsparungen zu er-
zielen. die ausschließlich auf das beihilfenrecht spe-

Bei der Beihilfe-Abrechnung profitieren rund 400 Kommunen 
und kommunale Einrichtungen von der gemeinsamen Bearbeitung 
durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe

S
Ulrich Kleyboldt ist
sachbereichsleiter
bei der kvw-
beihilfekasse

Die Kommunalen 
Versorgungskassen 

Westfalen-Lippe 
bearbeiten jährlich 

rund 200.000 
Beihilfeanträge von 

mehr als 40.000 
Beihilfeberechtigten

zialisierten beschäftigten bringen teilweise auch ih-
re berufliche Vor-erfahrung aus arztpraxen oder pri-
vatärztlichen Verrechnungsstellen ein. 
berechnet werden die beihilfen durch eine von den
kvw mitentwickelte und 2017 eingeführte anwen-
dungssoftware. sie ist auf kommunale bedürfnisse zu-
geschnitten und ermöglicht beispielsweise eine pass-
genaue abbildung der teilweise sehr individuellen
regelungen zum umfang der beihilfeberechtigung
amtierender und ehemaliger geschäftsführer/innen
sowie von Vorständen kommunaler einrichtungen. für
die besonders vielschichtigen und kostenintensiven
bereiche Pflege und Zahnersatz haben die kvw darü-
ber hinaus als erste beihilfestelle in nordrhein-West-
falen spezialgruppen gebildet.

Rabatt auf Arzneimittel seit anfang 2011 ist die
Pharmaindustrie verpflichtet, den beihilfeträgern nach
dem arzneimittelrabattgesetz (amrabg) einen Preis-
nachlass auf verschreibungspflichtige arzneimittel zu
gewähren. die kvw setzen das gesetz höchst effizient
um. durch eine vollautomatisierte geltendmachung
der rabatte stellen die kvw sicher, dass die kommuna-
len Partner von den rabattregelungen profitieren und
deren aufwendungen für beihilfen sinken.

DER AUTOR

bestens versorgt 
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seit Januar 2018 - und damit als erste beihilfestelle
in nordrhein-Westfalen - bieten die kvw den beihil-
feberechtigten ihrer Mitglieder die antragstellung
per app an. seitdem können die berechtigten ihre
beihilfeanträge wahlweise „klassisch“ mittels brief-
post oder kostenfrei und mobil via smartphone oder
tablet-Computer stellen.
die synergieeffekte der Vernetzung in der beihilfe
ergeben sich aktuell auch auf dem feld der daten-
schutzgrundverordnung (eu-dsgVo), die ende Mai
2018 in Kraft getreten ist. die gesundheitsdaten
zählen in der eu-dsgVo zu den besonders sensiblen
und damit besonders schützenswerten daten (vgl.
§ 9 eu-dsgVo). durch die umsetzung der hohen
anforderungen der eu-dsgVo bei den kvw können
die Mitglieder sicher sein, dass die daten ihrer bei-
hilfeberechtigten in guten Händen sind.

Abfedern von Spitzenrisiken dass es gemein-
sam besser geht, zeigt sich auch bei der refinanzie-
rung der beihilfen über die 2011 ins leben gerufene
kvw-beihilfeumlagegemeinschaft. dessen grund-
gedanke ist es, kostenintensive spitzenrisiken bei
den Kommunen gemeinschaftlich und solidarisch
aufzufangen. denn gerade im beihilfenbereich ge-
winnt die absicherung kaum kalkulierbarer risiken,

ausgelöst durch die demografische entwicklung
und den medizinisch-technischen fortschritt, zu-
nehmend an bedeutung. 
die 160 Mitglieder der kvw-beihilfeumlagegemein-
schaft profitieren von einem entscheidenden Vor-
teil. auch wenn bei einem von ihnen ein spitzenrisi-
ko zum tragen kommt, zahlt dieses Mitglied
weiterhin nur den solidarischen umlagesatz pro be-
rechtigtem - ohne risikoanpassung oder -zuschläge.

durch die Vernetzung in der beihilfebearbeitung mit
den kvw ergeben sich zahlreiche synergieeffekte für
Kommunen und kommunale einrichtungen:

• Zusammenarbeit auf kommunaler augenhöhe -
die kvw sind eine kommunal getragene Körper-
schaft

• zeitnahe antragsbearbeitung durch
spezialist(inn)en

• automatisierte abrechnung von arzneimittel-
rabatten

• antragstellung per app
• sorgsamer umgang mit gesundheitsdaten nach

eu-dsgVo
• wahlweise abfedern von spitzenrisiken durch die

kvw-beihilfeumlagegemeinschaft. ◼

Aktuelles aus dem Online-Portal Integration des StGB NRW 

Kontakt
ulrich Kleyboldt

Kommunale Versorgungs-
kassen Westfalen-lippe

Zumsandestraße �2
48�45 Münster

tel. 025�-59�-685�
e-Mail: u.kleyboldt@kvw-

muenster.de  internet:
www.kvw-muenster.de

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes NRW unter
www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die Mitgliedskommunen 
des Verbandes über ihre Integrations- und Flüchtlingsarbeit aus. 

Ausbildung zu Moderator(inn)en

seit zwölf Jahren beteiligt sich die stadt Velbert an einem Projekt mit
dem namen „elterntische“. es hat sich zum Ziel gemacht, zweispra-
chige eltern mit Zuwanderungsgeschichte zu Moderator(inn)en aus-
zubilden. dafür werden die eltern zu erziehungs-, bildungs- und
strukturrelevanten themen geschult. im nächsten schritt tragen sie
das erworbene Wissen in ihrer Muttersprache in die Migranten-ge-
meinschaften. besonders bewährt hat sich der behutsame aufbau
persönlicher beziehungen. inzwischen arbeitet die stadt mit vier wei-
teren Projektträgern eng zusammen. 

Gütesiegel „Interkulturell orientiert“

Mit „interkulturell orientiert“ ist im rhein-sieg-Kreis ein neues
gütesiegel für organisationen und unternehmen entstanden,
das demnächst landesweit vergeben werden soll. die urkunde
zeichnet institutionen aus, die den Prozess der interkulturellen
Öffnung eingeleitet haben. dieser soll helfen, die eigene einstel-
lung zu reflektieren, Vielfalt als Chance wahrzunehmen und wei-
terhin für neues offen zu sein. gemeinsam werden Handlungs-
empfehlungen entwickelt und erste Maßnahmen eingeleitet.

ansprechpartner für das siegel ist das Kommunale integrations-
zentrum im rhein-sieg-Kreis.

NRW-Schulsystem in neun Sprachen 

Wohin nach der grundschule? im rahmen des Projektes „schulen im
team“ ist ein Kurzfilm mit einfachen grafiken entstanden, der das
schulsystem in nrW erklärt. er ist in acht sprachen übersetzt, um
auch eltern zu erreichen, die erst seit kurzem in deutschland leben
und eine andere Herkunftssprache haben. indirekt mitgewirkt hat bei
der Produktion der Journalist armin Maiwald, bekannt aus der sen-
dung mit der Maus. die filme sind auf die Video-Plattform Youtube
hochgeladen. informationen über das Projekt finden sich im internet
unter www.schulen-im-team.de .

2. Auflage Nachbarschaftspreis

2018 wird zum zweiten Mal der deutsche nachbarschaftspreis ver-
liehen. die nebenan.de-stiftung vergibt die mit mehr als 50.000
euro dotierte auszeichnung an nachbarschaftsprojekte mit Vor-
bildcharakter. auch integration steht dabei im fokus. bewerben
können sich nachbarschaftsvereine, stadtteilzentren, gemeinnüt-
zige organisationen, sozialunternehmen sowie engagierte grup-
pen oder lose Zusammenschlüsse engagierter nachbar(inne)n. die
bewerbung endet am 1. Juli 2018. alle wesentlichen informationen
stehen im internet unter www.nachbarschaftspreis.de bereit.



28 STäDTE- UND GEMEINDERAT 6/20�8

FINANZEN

Die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes 
NRW unter seinen 359 Mitgliedstädten und -gemeinden für 
2017 und 2018 belegt trotz leichter Besserung anhaltende 
Finanzprobleme

nfang April 2018 hat das Statistische Bundes-
amt die Ergebnisse der bundesweiten kommu-

nalen Kassenstatistik für das Jahr 2017 und einen
bundesweiten Rekordüberschuss in Höhe von 10,7
Mrd. Euro verkündet. Wie die Haushaltsumfrage des
Städte- und Gemeindebundes (StGB) Nordrhein-
Westfalen seit Jahren belegt, sind derartige Positiv-
Meldungen gerade für die nordrhein-westfälischen
Kommunen nur bedingt aussagekräftig. Vielmehr
gilt für NRW die Erkenntnis , dass fast 20 Jahre struk-
tureller Unterfinanzierung zu einem erheblichen fi-
nanziellen Aufholbedarf in den Kommunen geführt
haben, der nur mithilfe langjähriger Überschüsse in
Zukunft zu bewerkstelligen wäre. 
Die ohnehin äußerst heterogene Finanzausstattung
der Kommunen in Deutschland darf nicht darüber
hinwegtäuschen, dass viele nordrhein-westfälische
Städte und Gemeinden weiterhin mit erheblichen Fi-
nanzproblemen zu kämpfen haben und von einem
strukturellen Haushaltsausgleich noch weit entfernt
sind. Dass von dem bundesweiten Stand kommuna-
ler Kassenkredite von weit über 40 Mrd. Euro mehr
als 23,6 Mrd. Euro auf NRW-Kommunen entfallen,
zeigt bereits deutlich, dass man hierzulande von Er-
gebnissen, wie sie teilweise im süddeutschen Raum
erzielt werden, nur träumen kann. 
Die diesjährige Haushaltsumfrage des Städte- und
Gemeindebundes NRW, an der sich alle 359 StGB
NRW-Mitgliedskommunen beteiligt haben, bestätigt
diese Erkenntnis konkret auch für das laufende Haus-
haltsjahr. Die Ergebnisse, die zum Teil auf vorläufigen
Daten aus der Haushaltsplanung beruhen, machen
die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der
kommunalen Familie zahlenmäßig deutlich. Die gute
Wirtschaftslage führt zwar insgesamt zu sehr guten
Erträgen, vor allem bei der Gewerbesteuer. Diese
werden aber durch weiter steigenden Aufwand wie-
der aufgezehrt - insbesondere im Sozialbereich.

Haushaltssicherungskonzepte Ein Indikator für
die Finanzlage ist die Anzahl der Kommunen mit
Haushaltssicherungskonzept (HSK) oder Haushalts-
sanierungsplan, soweit es sich um Stärkungspakt-
kommunen handelt. Ein solches HSK muss aufge-
stellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt
nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allge-
meine Rücklage mehr als nur unwesentlich ver-
ringern muss. In diesem Jahr werden 128 StGB NRW-

Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Gegen-
über dem Vorjahresstand von 137 Kommunen hat
sich die Zahl somit - trotz ausnehmend guter kon-
junktureller Rahmenbedingungen - nur leicht um
rund sechs Prozent verbessert.
Einen unverfälschten Blick auf die Finanzsituation
gibt der Parameter des strukturellen Haushaltsaus-
gleichs. Einen solchen schaffen 2018 immerhin 89 der
359 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemein-
debundes NRW, also knapp 25 Prozent. Gegenüber
2017 hat sich dieser Wert damit verbessert. Im Vor-
jahr waren es noch 70 Städte und Gemeinden gewe-
sen (19,50 Prozent). Weitere 152 Kommunen (42,34
Prozent) schaffen den Haushaltsausgleich nur, indem
sie ihr Eigenkapital weiter reduzieren. Der von der
NRW-Gemeindeordnung postulierte Normalfall des
strukturellen Haushaltsausgleichs bleibt damit den-
noch die Ausnahme (siehe Schaubild oben).
Den strengsten Restriktionen sind diejenigen Städte
und Gemeinden unterworfen, deren Haushaltssiche-
rungskonzept von der Kommunalaufsicht nicht ge-
nehmigt wird, da sie auch auf mittlere Sicht keinen
Haushaltsausgleich erreichen können. In der so 
genannten vorläufigen Haushaltswirtschaft - auch
Nothaushaltsrecht genannt - sind den Kommunen
freiwillige Ausgaben grundsätzlich untersagt. Zu-
mindest in diesem Bereich wird es 2018 voraussicht-
lich keine kreisangehörige Stadt oder Gemeinde ge-
ben. 2017 waren hierbei noch vier Kommunen im
Nothaushalt zu verzeichnen. 

HSK-Zeitraum und StärkungspaktAnteil an die-
sem Rückgang haben vor allem die Verlängerung des
HSK-Zeitraums in § 76 Gemeindeordnung (GO) NRW
auf zehn Jahre und das Stärkungspaktgesetz. Seit ei-
ner Gesetzesänderung im Jahr 2011 ist zur Genehmi-
gung eines Haushaltssicherungskonzepts nicht mehr
erforderlich, dass der Haushaltsausgleich innerhalb
von fünf Jahren erreicht wird. Eine Genehmigung ist
nunmehr auch möglich, wenn der Haushalt inner-
halb der kommenden zehn Jahre ausgeglichen wer-

Claus Hamacher 
ist Beigeordneter 
für Finanzen beim
Städte- und 
Gemeindebund NRW

Carl Georg Müller
ist Referent 
für Finanzen beim 
Städte- und
Gemeindebund NRW
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Kommunalfinanzen in NRW bleiben angespannt
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Haushaltswirtschaftliche Lage 2018
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den kann. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation der Kommunen ist mit dieser Gesetzesän-
derung freilich nicht eingetreten. 
Auf der anderen Seite mussten nach dem Stärkungs-
paktgesetz die wirtschaftlich besonders schlecht ge-
stellten Städte und Gemeinden in einem Haushalts-
sanierungsplan darstellen, wie und wann sie zu
einem ausgeglichenen Haushalt kommen wollen.
Die Stärkungspaktkommunen haben in ihren Haus-
haltssanierungsplänen drastische Sparanstrengun-
gen festgeschrieben. 

Vorlage der Jahresabschlüsse Mit Blick auf die
Jahresabschlüsse gelten weiterhin Besonderheiten
hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit der Haus-
haltssicherungskonzepte. Mit seinem jährlichen 
Erlass - aktuell von August 2017 - hat das NRW-
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung geregelt, dass bei Haushaltssiche-
rungskonzepten, Haushaltssanierungsplänen und
Haushalten, die eine Verringerung der allgemeinen
Rücklage vorsehen, die Genehmigung zurückzustel-
len oder zu versagen ist, wenn der Jahresabschluss
zumindest für das Jahr 2015 noch nicht vorgelegt

wurde. Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GKG) NRW finden die
Regelungen des Erlasses auch auf Zweckverbände
Anwendung.
Der StGB NRW hat auch in der diesjährigen Haus-
haltsumfrage den Stand der Jahresabschlüsse ab-
gefragt. Danach haben nur noch zwei Kommunen
erst den Jahresabschluss für das Jahr 2013 aufge-
stellt oder der Rat hat diesen beschlossen. Bis zum
Jahr 2014 haben sich bei den Jahresabschlüssen 23
Kommunen vorgearbeitet. Für weitere 73 Kommu-
nen ist der Jahresabschluss 2015 das jüngste Zah-
lenwerk und für 261 Kommunen der Jahresab-
schluss 2016. 

Eigenkapital und Überschuldung Einen wichti-
gen Teil der Erfassung bildete auch in diesem Jahr
wiederum die Abfrage, inwieweit ein Abbau der Aus-
gleichsrücklage - des Anteils am Eigenkapital, der im
NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt wer-
den kann - sowie ein Abbau des Eigenkapitals im Üb-
rigen stattfindet. Bis Ende 2018 werden 197 StGB
NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Aus-
gleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für
2019 erwarten dies zwölf Kommunen und für die drei
Folgejahre noch einmal drei Kommunen. 
Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum 211
der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - fast 59 Pro-
zent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufge-
braucht haben werden (siehe Schaubild links). Damit
ist das Bild noch einmal positiver als im vergangenen
Jahr. 2017 mussten noch 265 Kommunen mit einem
vollständigen Abbau ihrer Ausgleichsrücklage im Fi-
nanzplanungszeitraum rechnen.
17 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital
vollständig aufgezehrt. Allein diese Zahl belegt die
anhaltende Brisanz der finanziellen Situation. Diese
StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden sind un-
ter anderem die pflichtig am Stärkungspakt teilneh-
menden Kommunen, die für den Zeitraum von zehn
Jahren besondere Konsolidierungshilfen des Landes
erhalten. 
Es gibt deutliche Signale aus den Stärkungspakt-
kommunen, dass die Grenzen des Zumutbaren bei
der Haushaltskonsolidierung erreicht sind, manch-
mal sogar überschritten werden mussten. Die 
Akzeptanz haushaltsbedingter Konsolidierungsan-
strengungen in den Kommunen und in der Bevölke-
rung - aufgrund des Stärkungspakts, aber auch da-
rüber hinaus - hängt davon ab, ob eine realistische
Aussicht auf mittelfristige Wiederherstellung kom-
munaler Handlungsfähigkeit, den Schuldenabbau
oder die Abwehr drohender Überschuldung be-
steht. Darüber hinaus gerät immer mehr auch der
Abbau von Altschulden in den Fokus - ein immenses
Nachhaltigkeitsproblem, das angesichts der noch
bestehenden Niedrigzinsphase rasch angepackt
werden muss.

Links: Erstmals seit langem
ist die Anzahl der StGB 
NRW-Mitgliedskommunen,
die ihren Haushalt durch 
Erträge ausgleichen können,
wieder gestiegen

Unten: Bis 2022 werden 59
Prozent aller StGB NRW-Mit-
gliedskommunen - weniger
als in der Vorjahresprognose
- ihre Ausgleichsrücklage auf-
gezehrt haben

Ganz unten: Angesichts der
schwierigen Finanzlage
haben viele Kommunen die
Hebesätze für Grundsteuer
und Gewerbesteuer noch-
mals erhöht
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Steigender Ertrag Auf der Ertragsseite profitiert die
Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftli-
chen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städ-
ten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In
den Haushaltsplanungen gehen die Kämmereien zwar
von einem geringen Rückgang des Gewerbesteuerauf-
kommens um 1,15 Prozent gegenüber 2017 auf rund
4,4 Mrd. Euro aus. Die Gewerbesteuererträge zeigen
jedoch, dass es verbandspolitisch richtig war, für den
Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen.
Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt
2018 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 446
Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung
von zwei Punkten gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt
sich vor allem mit den Konsolidierungsvorgaben aus
dem Stärkungspaktgesetz erklären. 
Deutlich lässt sich ein Zusammenhang zwischen Ge-
werbesteuerhebesatz und Gemeindegröße feststellen.
Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche
Hebesatzpotenzial der kommunalen Familie. Denn
Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den
Anreiz niedriger Hebesätze bieten, damit sie im lan-
desweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Ar-
beitskräfte und Wertschöpfungspotenzial - sprich: im
Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemein-
wesens - erfolgreich bestehen und Nachteile, die sich
aus Lage oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil
kompensieren können. Tatsächlich liegt die Spreizung
der Hebesätze bei der Gewerbesteuer zwischen 230
Prozentpunkten (Wettringen) und 575 Prozentpunkten
(Waldbröl).
Für die Grundsteuer B wird mit einem Aufkommen
von 1,7 Mrd. Euro (Plus 0,36 Prozent) gerechnet. Es
kommt im Durchschnitt zu einer Anhebung der He-
besätze auf 300 Prozent bei der Grundsteuer A (Plus
5 Punkte) und auf 531 Prozent bei der Grundsteuer B
(Plus 6 Punkte). Spitzenreiter ist hier die Stadt Berg-
neustadt, die 2018 den Hebesatz für die Grundsteuer

B auf 959 Prozent festgesetzt hat. Hintergrund sind
die energischen Bemühungen der Kommunen, ihre
Haushaltsnotlage in den Griff zu bekommen. Den
niedrigsten Hebesatz hat die Stadt Verl mit 230 Pro-
zent (siehe Schaubild Seite 29).

Aufwand höher Entscheidende Ursache für die an-
dauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte
und Gemeinden ist der stetige Anstieg der Sozialkos-
ten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale 
Leistungen - in Form der Sozialtransferauszahlungen -
beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2017
auf gut 19,45 Mrd. Euro. Wenn die Situation der Kom-
munen nachhaltig verbessert werden soll, müssen
hier weitere Entlastungsschritte folgen - neben den
Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshil-
fe. Die staatliche Entlastung muss mit der realen Ent-
wicklung Schritt halten.
Die Belastung durch die Kreisumlage ist auch in diesem
Jahr bestimmendes Thema bei der Aufstellung der
kommunalen Haushalte und bildet 2018 wiederum ei-
nen wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehöri-
gen Kommunen. Dabei hat das mit dem Umlagenge-
nehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Her-
stellung des Ben sieht sich einer sehr gemischten Wert-
schätzung aus der kommunalen Praxis ausgesetzt.

Kredite zur Liquiditätsicherung Nach den Zah-
len des Statistischen Bundesamtes sind erstmals seit
langem die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassen-
kredite) in NRW gesunken, und zwar von 26,5 Mrd.
Euro Ende 2016 auf 23,6 Mrd. Euro Ende 2017. Dieser
Rückgang beruht aber nur zum Teil auf einem realen
Schuldenabbau. Die Jahreszahlen zur kommunalen
Kassenkreditverschuldung sind nur bedingt mitei-
nander vergleichbar, da 2017 so genannte Schuld-
scheindarlehen nicht mehr als Kassenkredite erfasst
wurden, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe
Funktion erfüllen. 
Insofern ist der tatsächliche Rückgang der Verschul-
dung deutlich geringer als die 2,9 Mrd. Euro, die sich
rechnerisch aus einem Vergleich der Jahreswerte erge-
ben. Aber auch unabhängig von diesen statistischen
Unschärfen unterstreichen die Zahlen die anhaltend
schwierige Lage der Kommunalfinanzen in Nordrhein-
Westfalen. Außerdem bleibt darauf hinzuweisen, dass
seit 2012 die Verschuldung durch sonstige Wertpapier-
schulden stetig gestiegen ist. Diese werden - wie auch
am Beispiel der Schuldscheindarlehen erkennbar -
nicht als Kassenkredit abgebildet.
Zwar ist im Moment die Zinsbelastung wegen der äu-
ßerst niedrigen Zinssätze für die Kassenkredite mode-
rat. Bei deren hohen Stand in NRW, der rund die Hälfte
des kommunalen Kassenkreditvolumens in ganz
Deutschland ausmacht, birgt aber das Zinsänderungs-
risiko eine enorme Sprengkraft. Die Verschlechterung
der Zinskonditionen um nur einen Prozentpunkt wür-
de eine zusätzliche Belastung von deutlich mehr als
230 Mio. Euro pro Jahr bedeuten. ◼

Der hohe Stand der Liquiditätskredite macht
deutlich, dass die Kommunen in NRW weiter-
hin auf Konsolidierungshilfen des Landes an-
gewiesen sind. Rechtzeitig vor einer - früher
oder später zu erwartenden - Zinswende soll-
te es daher zu einem signifikanten Absenken
der Kassenkreditstände kommen. Angesichts
der bisherigen Entwicklung der Zahlen und
neuer finanzieller Herausforderungen durch
den Flüchtlingszustrom schwindet allerdings
die Hoffnung, dass die Mittel aus dem Stär-
kungspaktgesetz in Verbindung mit den teils
drastischen Konsolidierungsmaßnahmen der
Städte und Gemeinden dafür ausreichen wer-
den. Ein Nachsteuern beim Stärkungspakt
und massive Entlastungen bei den Sozialaus-
gaben durch den Bund bleiben deshalb auf
der politischen Agenda.

POSITION
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Seit 2007 erfasst der Städte- und Gemeindebund NRW mit seiner
jährlichen Haushaltsumfrage nicht nur die Grundsteuer und die Ge-
werbesteuer als wichtigste eigene Steuerquellen der Kommunen,
sondern auch die Hundesteuer, die Spielautomatensteuer, die Zweit-
wohnungssteuer und einige neuere Spielarten kommunaler Auf-
wandsteuern, deren bundesweites Gesamtaufkommen mittlerweile
die Mrd.grenze überschritten hat. 

Hundesteuer In Nordrhein-Westfalen erheben alle StGB NRW-Mit-
gliedstädte und -gemeinden eine Hundesteuer, wobei die Steuersät-
ze pro Hund im Vergleich zum großstädtischen Raum moderat sind.
Aktuell reichen sie von 24,60 Euro pro Jahr und Hund in der Stadt Verl
bis zu 132 Euro in der Stadt Monheim am Rhein. Durchschnittlich wer-
den im Jahr 2018 rund 76 Euro pro Hund und Jahr fällig. Zum Vergleich:
Im Jahr 2007 betrug der durchschnittliche Steuersatz noch 60 Euro
pro Jahr (siehe Schaubild rechts). In den meisten Kommunen ist es
üblich, die Hundesteuer zu staffeln. Der zweite oder dritte Hund ist in
der Regel deutlich teurer als der erste gehaltene Hund.
Der Lenkungszweck wird besonders in den erhöhten Steuersätzen
für gefährliche Hunde deutlich. Während im Jahr 2007 nur 184 der
359 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW
von dieser Möglichkeit Gebrauch machten, erheben im Jahr 2018 be-
reits 281 Städte und Gemeinden eine so genannte Kampfhundesteu-
er. Um die Hundehaltenden zu motivieren, bestimmte Hunderassen
bei der Anschaffung zu meiden, fallen die Steuersätze im Vergleich
zur „normalen“ Hundesteuer recht drastisch aus. Im Jahre 2007 be-
trug die Hundesteuer pro gefährlichem Hund im Durchschnitt 447
Euro. Im Jahr 2018 sind es bereits 533 Euro.

Spielautomatensteuer Unter den kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden in Nordrhein-Westfalen erheben aktuell mehr als 350 eine
Vergnügungssteuer auf Spielgeräte. In der Vergangenheit hat es wie-
derholt Anlass gegeben, den Steuermaßstab als Bemessungsgrund-
lage für die Vergnügungssteuer auf Geldspielgeräte anzupassen. 
Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts empfiehlt die Mustersatzung des StGB NRW, als Bemessungs-
grundlage auf den Spieleinsatz abzustellen. Dieser gewährleistet im
Vergleich zur Bemessungsgrundlage „Einspielergebnis“ eine genaue-
re Bezifferung des Vergnügungsaufwandes der Spielenden. Dies gilt
jedenfalls, falls absehbar ist oder ermittelt wurde, dass in der betref-
fenden Stadt oder Gemeinde alle Spielgeräte den Spieleinsatz doku-
mentieren. 
Der durchschnittliche Steuersatz bei den 224 StGB NRW-Mitglied-
städten und -gemeinden, die derzeit noch das Einspielergebnis bei
Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit als Bemessungsgrundlage
zugrunde legen, liegt im Jahr 2018 bei 14,87 Prozent. Die diesjährige
Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW zeigt,
dass 96 Mitgliedskommunen auf den Spieleinsatz als Bemessungs-
grundlage umgestellt haben, wobei die Steuersätze im Durchschnitt
bei 4,67 Prozent liegen. 
Aufgrund der breiteren Bemessungsgrundlage reichen niedrigere He-
besätze aus, um das Aufkommen der bisher üblichen Besteuerung
nach Einspielergebnis zu erreichen. Die StGB NRW-Geschäftsstelle
empfiehlt hier eine genaue Kalkulation, um nicht in Konflikt mit dem
so genannten Erdrosselungsverbot zu geraten.
Ein Sonderfall ist die Besteuerung so genannter Gewaltspielautoma-
ten. Dabei handelt es sich um Geräte mit Spielinhalten, die zwar straf-

Kommunale Aufwandsteuern

rechtlich nicht verboten, gleichwohl aber wegen der Tendenz zur Ge-
waltverherrlichung gesellschaftspolitisch unerwünscht sind. 
Anders als bei normalen Spielautomaten, für die das Bundesverfas-
sungsgericht die Erhebung einer Steuer nach der Stückzahl für ver-
fassungswidrig erklärt hat, ist es wegen des Lenkungszwecks bei Ge-
waltspielautomaten nach wie vor zulässig, unabhängig vom Umsatz
eine fixe Steuer pro Gerät zu erheben. Dies tun derzeit 279 kreisange-
hörige Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Die Steuer
liegt aktuell im Durchschnitt bei 392 Euro.

Zweitwohnungssteuer Im ländlich geprägten Bereich wird die Zweit-
wohnungssteuer von einigen Kommunen mit ausgeprägtem Frem-
denverkehrsanteil erhoben. Aktuell verlangen 71 Mitgliedstädte und
-gemeinden des StGB NRW eine Zweitwohnungssteuer, 25 mehr als
2007. Die Steuersätze sind dabei in den vergangenen Jahren in etwa
konstant geblieben und liegen bei rund elf Prozent der Jahreskalt-
miete als Bemessungsgrundlage. 

Neue AufwandsteuernSeit 2011 untersucht der Städte- und Gemein-
debund NRW, inwieweit seine Mitgliedskommunen von den neuen
Aufwandsteuern Gebrauch machen, die mittlerweile durch das In-
nenministerium und das Finanzministerium NRW genehmigt wor-
den sind. Im Jahre 2011 erhoben 16 Mitgliedskommunen eine so ge-
nannte Sexsteuer. Im Jahr 2018 sind es 39 Städte und Gemeinden. Ein
Vergleich der Steuersätze ist allerdings nicht möglich, da sich die Steu-
ermaßstäbe stark voneinander unterscheiden.
Kaum Verbreitung gefunden hat im kreisangehörigen Raum die Bet-
ten- oder Übernachtungssteuer. Lediglich in fünf Kommunen wird
2018 diese Steuer erhoben. Eine Wettbürosteuer gibt es derzeit in 36
StGB NRW-Mitgliedskommunen. Diese Steuerart hat in jüngster Zeit
von sich reden gemacht, weil das Bundesverwaltungsgericht Ende
Juni 2017 den im kommunalen Raum verbreiteten Flächenmaßstab
für unzulässig erklärt und stattdessen eine Besteuerung des Wett-
einsatzes gefordert hat.

Während die reguläre Hundesteuer in den kreisangehörigen NRW-Kommu-
nen zwischen 2007 und 2017 von durchschnittlich 60 auf 76 Euro angestie-
gen ist, wurden die Steuersätze für Kampfhunde von durchschnittlich 447
auf 533 Euro erhöht
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Praxis der Kommunal-Verwaltung

Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der Be-
diensteten in Gemeinden, Städten und Landkreisen (Loseblattsammlung
inkl. 3 Online-Zugänge / auch auf DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben
von: Jörg Bülow, Dr. Jürgen Busse, Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp,
Prof. Dr. Hans-Günter, Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer,
Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Christian O.
Steger, Hubert Stubenrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Johannes Winkel
und Uwe Zimmermann. KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, Wiesbaden,
Tel. 0611-88086-10, www.kommunalpraxis.de, E-Mail: info@kommunal-
praxis.de

Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) Lieferung enthält:

542. Nachlieferung | April 2018 | 79,90 Euro

C 17a NW - Personalvertretungsrecht in Nordrhein-Westfalen - von
Rechtsanwalt Dr. Andreas Gronimus: Der Beitrag wurde sowohl im
Erläuterungsteil als auch im Anhang vollständig überarbeitet.

K 2b - Handwerksordnung - von Josef Walter, Abteilungsdirektor 
a. D.: Die Darstellung wurde u. a. entsprechend den letzten änderun-
gen der Handwerksordnung angepasst.

543. Nachlieferung I April 2018 I 79,90 Euro

C 17 - Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) - von Prof. Dr. jur. Karin Metz-
ler-Müller, Leitender Regierungsdirektor Dr. jur. Reinhard Rieger, Mi-
nisterialrat a. D. Erich Seeck, Regierungsdirektorin Renate Zentgraf:
Die Neuauflage berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung und Li-
teratur. Insbesondere höchstrichterliche Rechtsprechung (EuGH,
BVerfG, BVerwG) zur Besoldung und länderübergreifenden Mobilität,
Höchstaltersgrenzen, Dienstunfähigkeit, Dienstvergehen und Kopf-
tuchverbot erforderte änderungen und Ergänzungen gegenüber der
Vorauflage. Die noch ausstehende Entscheidung des BVerfG zum
Streikverbot für Beamte konnte nicht mehr berücksichtigt werden.
Sie erhalten zunächst Teil 1 mit der Kommentierung bis § 30 Be-
amtStG, Teil 2 folgt mit der nächsten Lieferung.

J 12 - Arbeitssicherheit im öffentlichen Dienst - begründet von Dipl.-
lng. Andreas Kraus und Dipl.-lng. Manfred Wipfler, fortgeführt von
Dipl.-lng. Heino Schneider, weiter fortgeführt von Dipl.-lng. Wilhelm
Müller: Die Darstellung wurde auf den aktuellen Stand gebracht; neu
erläutert wird das Präventionsgesetz. Vollständig überarbeitet die
Betriebssicherheitsverordnung, eine weitere änderung hat die Ge-
fahrstoffverordnung erfahren.

L 1 - Das Personenstandswesen - begründet von Dr. Eitel Georg Kopp,
weiterbearbeitet von Rudolf Büchner, fortgeführt von Dipl.-Verwal-
tungswirt Hans Peter Heinen, weiter fortgeführt von Dipl. Komm.
Dipl.-Verwaltungswirtin Martina Suhr, weiter fortgeführt und in Tei-
len neu überarbeitet von Dipl.-Rechtspfleger (FH) Mathias Müller:
Der Beitrag wurde vollständig überarbeitet und auf den aktuellen
Stand gebracht.

L 17 NW - Sparkassenrecht in Nordrhein-Westfalen - begründet von
Otto Rump, Rechtsanwalt, fortgeführt von Detlef Dohmen, Ministe-
rialrat, Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düssel-
dorf: Die Überarbeitung berücksichtigt die letzte Gesetzesänderung.

Az.: 13.0.1-002/001 ◼

Dr. Eckhard Ruthemeyer neu im AdR

Dr. Eckhard Ruthe-
meyer, Bürgermeis-
ter der Stadt Soest
und 1. Vizepräsident
des Städte- und Ge-
meindebundes NRW,
ist neues Mitglied im
Ausschuss der Regio-
nen. Er folgt auf den
früheren Bürgermeister der Stadt Arnsberg, Hans-Josef Vogel, der
zum Präsidenten des Regierungsbezirks Arnsberg berufen worden
ist. Der Versammlung der regionalen und kommunalen Gebiets-
körperschaften der EU gehören 350 Mitglieder aus 28 EU-Mitglied-
staaten an. Deutschland verfügt über 24 ordentliche und ebenso
viele stellvertretende Mitglieder, wobei die deutschen Kommunen
drei Delegierte und drei Stellvertreter stellen. 

Altena in Studie zur Integration
Die EU-Kommission und die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung haben eine Studie zur Integration
von Migrant(inn)en veröffentlicht. Darin werden die größten Pro-
bleme bei der Integration beschrieben und Praxisbeispiele aus den
europäischen Großstädten Amsterdam, Athen, Barcelona, Berlin,
Glasgow, Göteborg, Paris, Rom und Wien ausgewertet. Als einzige
Kleinstadt wurde das westfälische Altena mit seinen vorbildlichen
Integrationsmaßnahmen untersucht. Zudem gibt es eine „Check-
liste“ mit Empfehlungen für die Ausarbeitung und Umsetzung 
lokaler Integrationspläne. Die Studie ist im Internet in Englisch
herunterzuladen unter http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/studies/pdf/local_integration.pdf .

Prämierte Projekte der Europawoche 
2018

Während der Europawoche vom 2. bis 15. Mai 2018 fanden Hun-
derte von Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen zu unter-
schiedlichen Europathemen statt. 73 Projekte von Kommunen,
Schulen, Vereinen und Organisationen zur kulturellen Vielfalt
Europas wurden dabei im Rahmen des Wettbewerbs „Europawo-
che 2018“ vom Land NRW mit insgesamt rund 128.000 Euro geför-
dert. Das Spektrum der eingereichten Projekte reichte von Pro-
jekttagen an Schulen über öffentliche Podiumsdiskussionen bis
hin zu Foto- und Kunstaktionen. Eine Übersicht aller prämierten
Projekte und weitergehende Informationen gibt es im Internet
auf einer interaktiven Karte unter www.mbem.nrw/de/europa
woche2018 

Hauptstädte für Tourismus 2019
Die EU-Kommission sucht zwei europäische Städte, die sich durch
intelligenten und nachhaltigen Tourismus auszeichnen. Städte,
die den Titel „European Capital of Smart Tourism“ erhalten wollen,
sollten für Reisende aller Altersstufen - mit und ohne Behinderung
und unabhängig von ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Situation

E U R O PA-
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zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch@

kommunen-in-nrw.de
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- zugänglich sein. Außerdem sollten sich die Kommunen für Nach-
haltigkeit einsetzen, über digitale Angebote verfügen sowie ihr
Kulturerbe und die kreativen Branchen für das Tourismuserlebnis
nutzen. Bewerben können sich Städte ab 100.000 Einwohner/in-
nen. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 30. Juni 2018, mehr
Infos im Internet unter http://smarttourismcapital.eu .

Willich und Smiltene/Lettland 
offiziell Partner

Die Stadt Willich und die Stadt Smiltene in Litauen sind nun auch
offiziell Städtepartner. Nach einer ersten Besiegelung der Part-
nerschaft im Juni 2017 in Smiltene unterzeichneten Willichs Bür-
germeister Josef Heyes und sein lettischer Amtskollege Gints Ku-
kainis am 24. April 2018 im Ratssaal auf Schloss Neersen den
Partnerschaftsvertrag. Zwischen beiden Städten besteht seit
mehr als 25 Jahren eine enge Freundschaft. Erste Kontakte ent-
standen durch Vermittlung eines Neersener Arztes zwischen dem
Kinderchor Marienkäfer und dem Mädchenchor Smiltene. Zwei
Freundschaftserklärungen und ein Schulpartnerschaftsvertrag
folgten. Organisiert werden die Begegnungen und Austausche
vom Deutsch-Lettischen Freundeskreis.

Fotowettbewerb 
„Meine soziale Stadt“

Unter dem Titel „MySocialCity“ ruft die Fraktion der Sozialdemo-
kratischen Partei Europas im Ausschuss der Regionen in Zusam-
menarbeit mit dem europäischen Netzwerk zivilgesellschaftlicher
Organisationen „Solidar“ sowohl Amateur- als auch Profi- foto-
graf(inn)en auf, soziale Projekte, Einrichtungen oder Begegnun-
gen in ihrer Stadt in Bildern festzuhalten. Teilnehmen können alle
Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Europäischen Union.
Die drei besten Fotos werden prämiert. Zu gewinnen gibt es eine
Fotoausrüstung im Wert von bis zu 1.500 Euro und eine dreitägige
Kulturreise nach Brüssel für zwei Personen. Einsendeschluss ist
der 30. Juni 2018, mehr Infos im Internet unter http://pes.cor.
europa.eu/Meetings/Events/Pages/mysocialcity.aspx 

Wettbewerb „Youth4Regions“ 
Im Rahmen des Medienprogramms „Youth4Regions“ hat die Ge-
neraldirektion für Regionalpolitik und Stadtentwicklung der 
EU-Kommission einen Wettbewerb für angehende Journalist
(inn)en gestartet. Die besten Wort- oder Videobeiträge über Pro-
jekte, die vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) oder dem Kohäsionsfonds mitfinanziert wurden, werden
mit einer Reise nach Brüssel sowie Seminarangeboten zu den The-
men Journalismus, Kommunikation und Kohäsionspolitik belohnt.
Die Gewinnerbeiträge werden zudem auf der Internetseite und
im Magazin „Panorama“ der EU-Kommission veröffentlicht. 

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 29. Juni 2018, 
mehr Infos im Internet unter http://ec.europa.eu/regional_
policy/regions-and-cities/#!/journalists/youth4regions .

Schank- oder 
Speisewirtschaften 
auf Sportplätzen

Schank- oder Speisewirtschaften befinden
sich im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 3 SpielV
„auf Sportplätzen“, wenn sie auf Flächen
stehen, die räumlich und funktionell zu ei-
nem Sportplatz gehören. (Amtlicher Leit-
satz)

OVG NRW, Beschluss vom 
26. Februar 2018
- Az.: 4 A 1349/16 -

In erster Instanz hatte das Verwal-
tungsgericht die Anfechtungsklage gegen eine Ordnungsverfü-
gung der beklagten Kommune mit der Begründung abgewiesen,
die Rücknahme der Geeignetheitsbestätigung gemäß § 33c Abs.
3 GewO sei rechtmäßig. Die für die fragliche Gaststätte erteilte
Geeignetheitsbestätigung verstoße gegen § 1 Abs. 2 Nr. 3 Spiel-
verordnung (SpielV), weil sie sich auf dem südlich angrenzenden
Sportplatz befinde. Die Auslegung des Tatbestandsmerkmals
„befindet“ richte sich vorrangig an dem verfolgten Gesetzes-
zweck, dem Jugendschutz, aus. Maßgebend sei deshalb die
räumliche und funktionelle Zuordnung der Gaststätte zu dem
Sportplatz. Die Beklagte habe sowohl ihr Rücknahmeermessen
ordnungsgemäß ausgeübt als auch die Frist des § 48 Abs. 4
VwVfG NRW eingehalten.
Der gegen diese Entscheidung gestellte Antrag der Klägerin auf
Zulassung der Berufung hatte ebenfalls keinen Erfolg. Schank-
oder Speisewirtschaften befinden sich nach Auffassung des OVG
im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 3 SpielV „auf Sportplätzen“, wenn sie
auf Flächen stehen, die räumlich und funktionell zu einem Sport-
platz gehören. Wollte man dagegen, wie es die Klägerin für richtig
zu halten scheine, das Tatbestandsmerkmal „auf Sportplätzen“
so eng auslegen, dass damit nur Flächen gemeint seien, die un-
mittelbar dem Sport dienen, liefe die Vorschrift praktisch leer. Es
erscheine ausgeschlossen, dass sich etwa auf einer Aschenbahn
oder auf einem Spielfeld Schank- oder Speisewirtschaften befin-
den. 
Ein räumlich-funktionales Begriffsverständnis entspreche auch
dem von der Regelung bezweckten Jugendschutz. Spielanreize
für Kinder und Jugendliche sollten dadurch vermieden werden,
dass in Freizeiteinrichtungen wie Sportplätzen, Sporthallen, Ba-
deanstalten etc. angegliederten Gaststätten, die in hohem Maße
auch von Kindern und Jugendlichen aufgesucht werden, Geld-
spielgeräte generell nicht aufgestellt werden dürfen. 
Dieser funktionelle und räumliche Zusammenhang sei im fragli-
chen Fall gegeben, weil die Gaststätte auf derselben Flurparzelle
wie Teile der Sportanlagen des Sportplatzes in deren unmittelba-
rer Nachbarschaft gelegen sei. Sie sei an das Umkleidegebäude
des Sportplatzes angebaut. Der zu ihr gehörende Vereinsraum
des den Sportplatz hauptsächlich nutzenden Sportvereins sowie
die Toilettenanlagen lägen, verbunden durch Innentüren durch◼
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die ehemaligen Außenwände, im benachbarten Umkleidegebäu-
de. Die Gaststätte sei über die ihr zugehörige Terrasse von den der
Sportausübung dienenden Flächen aus unmittelbar erreichbar. 
Auch funktionell sei sie mit dem Sportplatz verbunden. Der den
Sportplatz hauptsächlich nutzende Sportverein sei Pächter (und
Unterverpächter) der Gaststätte. Sportler und Angehörige hätten
während des Spielbetriebes die Möglichkeit, die in der Gaststätte
angebotenen Leistungen in Anspruch zu nehmen. Auch für sport-
treibende Kinder und Jugendliche bestehe die Möglichkeit der
Nutzung, wie die Zusammenarbeit der Jugendabteilung eines an-
sässigen Sportvereins mit der (Unter-)Pächterin zur Verpflegung
während des Fußballcamps 2017 zeige. Der Annahme eines funk-
tionalen Zusammenhangs stehe nicht entgegen, dass die Gast-
stätte unabhängig von der Nutzung des Sportplatzes betrieben
wird. 
Nach dem Schutzzweck von § 1 Abs. 2 Nr. 3 SpielV sei es ausrei-
chend, dass an einen Sportplatz angegliederte Gaststätten jeden-
falls auch von den Sporttreibenden aufgesucht werden, unter de-
nen sich im Allgemeinen auch Kinder und Jugendliche befinden.
Ebenso wenig sei von Belang, dass auch solche in unmittelbarer
Nachbarschaft eines Sportplatzes gelegene Gaststätten, die kei-
nen funktionellen Bezug zu dem Sportplatz haben, von den dorti-
gen Sporttreibenden aufgesucht werden könnten. Derartige Gast-
stätten wiesen nicht denselben Grad an Zugangsfreiheit und
Anreizwirkung für Kinder und Jugendliche auf wie mit dem Sport-
platz räumlich und auch funktionell verbundene Gaststätten.

Erlaubnis von Spielhallen

Das OVG NRW hat im Rahmen des nordrhein-westfälischen Landes-
rechts geklärt, dass für Errichtung und Betrieb einer Spielhalle nur
noch eine Erlaubnis nach dem Glücksspielstaatsvertrag und dem Lan-
desausführungsgesetz erforderlich ist; seit Ablauf der letzten Über-
gangsfristen im vergangenen Jahr bedarf es der früher notwendigen
Spielhallenerlaubnisse nach § 33i der Gewerbeordnung (GewO) in
Nordrhein-Westfalen hingegen nicht mehr. (Orientierungssatz)

OVG NRW, Urteil vom 16. April 2018
- Az.: 4 A 589/17 -

Der Kläger hatte im Jahr 2015 eine schon vor 2011 legal betriebene
Spielhalle in Mönchengladbach übernommen und hierfür eine ge-
werberechtliche Erlaubnis beantragt. Diese Erlaubnis hatte die
Beklagte zwar erteilt, aber bis zum 30.11.2017 befristet. Der Kläger
wandte sich gegen diese Befristung, weil er - ebenso wie die Be-
klagte - davon ausging, neben der seit 2017 erforderlichen glücks-
spielrechtlichen Erlaubnis nach dem Glücksspielstaatsvertrag
auch künftig eine gewerberechtliche Spielhallenerlaubnis zu be-
nötigen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte die Klage ab-
gewiesen. Die Berufung hatte keinen Erfolg, weil nun keine Spiel-
hallenerlaubnis nach § 33i GewO mehr erforderlich ist.
Zur Begründung führte das OVG NRW aus, das Erlaubniserforder-
nis des bundesgesetzlichen § 33i GewO sei in Nordrhein-Westfalen
nach Ablauf der Übergangsfristen des Glücksspielstaatsvertrags
zeitlich gestuft durch das Erfordernis einer glücksspielrechtlichen

Erlaubnis ersetzt worden. Das Recht der Spielhallen sei 2006 in
die Gesetzgebungskompetenz der Länder übergegangen. Der Lan-
desgesetzgeber habe die verfassungsrechtlich unzulässige Ge-
mengelage aus Bundes- und Landesrecht erkennbar vermeiden
wollen, die wegen sich überschneidender sachlicher Regelungs-
bereiche entstanden wäre, wenn man nicht von einer Ersetzung
des § 33i GewO durch die nordrhein-westfälische Neuregelung ei-
nes glücksspielrechtlichen Erlaubniserfordernisses für Errichtung
und Betrieb von Spielhallen ausginge. 
So sei sowohl nach dem Bundesgewerberecht als auch nach dem
neuen Landesrecht Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaub-
nis, dass bestimmte (unterschiedlich ausgeformte) Anforderun-
gen an den Jugend- und Spielerschutz erfüllt würden. Auch die
persönliche Zuverlässigkeit des Spielhallenbetreibers sei sowohl
nach Bundesgewerberecht als auch nach Landesglücksspielrecht
erforderlich, aber unterschiedlich gesetzlich ausgestaltet.
Der Senat hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht nicht
zugelassen, weil die Entscheidung auf nicht revisiblem Landes-
recht beruhe.

Feiertagsrechtlicher Wohnungsbegriff

1. Verbot aller nicht öffentlichen unterhaltenden Veranstaltungen
außerhalb von Wohnungen am Karfreitag bis zum nächsten Tag 6
Uhr nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 FeiertagsG NRW liegt ein spezifisch fei-
ertagsrechtlicher Wohnungsbegriff zugrunde, dem grundsätzlich
nur Privatwohnungen unterfallen.

2. Auch soweit sich das Veranstaltungsverbot nach § 6 Abs. 3 Nr. 2
FeiertagsG NRW auf Örtlichkeiten außerhalb von Privatwohnun-
gen erstreckt, die - wie Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume -
in den Schutzbereich des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der
Wohnung nach Art. 13 GG fallen, ist es als bloße Nutzungsbe-
schränkung kein Eingriff in Art. 13 GG.

OVG NRW, Beschluss vom 19. Februar 2018
- Az.: 4 A 218/16 -

Gegenstand des Verfahrens war die Rechtmäßigkeit einer Ord-
nungsverfügung, mit welcher dem Kläger die Durchführung von
unterhaltenden Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen und
insbesondere am Karfreitag untersagt worden ist. Das VG Köln
hatte die Klage in erster Instanz abgewiesen.
Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung hat das OVG
NRW abgelehnt. Es bestätigte die Rechtsauffassung des Verwal-
tungsgerichts, wonach die Untersagungsverfügung der Beklagten
rechtmäßig gewesen sei. Beschneidungsfeiern am Karfreitag, wie
sie in der Gaststätte des Klägers durchgeführt würden, unterfielen
dem Verbot nicht öffentlicher unterhaltender Veranstaltungen
außerhalb von Wohnungen gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 FeiertagsG
NRW. Ungeachtet religiöser Bezüge hätten die Feiern jedenfalls
auch unterhaltenden Charakter und widersprächen damit dem
ernsten Charakter und besonderen Wesen des Karfreitags. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung einer Aus-
nahme gemäß § 10 FeiertagsG NRW seien nicht erfüllt. Die inso-
weit gebotene Interessenabwägung falle hier auch dann zuguns-
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ten des Karfreitagsschutzes aus, wenn die Beschneidungsfei-
ern mit Rücksicht auf ihre religiös geprägten Teile insgesamt
grundrechtlichen Schutz nach Art. 4 Abs. 2 GG genössen. We-
der die Beschneidung selbst noch die anschließende Feier seien
an einen bestimmten Tag gebunden. In Bezug auf das Veran-
staltungsverbot wende der Kläger ohne Erfolg ein, es erstrecke
sich nicht auch auf musikalische und sonstige unterhaltende
Darbietungen in Gaststätten; diese seien in § 6 Abs. 3 Nr. 1 i. V.
m. Abs. 1 Nr. 4 FeiertagsG NRW geregelt und danach nur im
Rahmen eines öffentlichen Gaststättenbetriebs verboten,
nicht aber bei geschlossenen Gesellschaften wie den streitigen
Beschneidungsfeiern. 
Eine derart restriktive Auslegung des § 6 Abs. 3 Nr. 2 FeiertagsG
NRW komme - so das Gericht - nicht ernstlich in Betracht. Das
Verbot gelte für „alle“ nicht öffentlichen unterhaltenden Ver-
anstaltungen außerhalb von Wohnungen. Angesichts des ge-
regelten Schutzkonzepts spreche nichts dafür, dass das zu-
sätzliche Karfreitagsverbot aller nicht öffentlichen
unterhaltenden Veranstaltungen außerhalb von Wohnungen
gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 FeiertagsG NRW entgegen dem umfas-
senden Gesetzeswortlaut („alle“) restriktiv auszulegen und in
Bezug auf Veranstaltungen in Gaststätten deshalb nicht ein-
schlägig sein könnte, weil dort musikalische und sonstige un-
terhaltende Darbietungen jeder Art (auch) an Karfreitagen be-
reits nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 4 FeiertagsG NRW
verboten sind. 
Aus dem Zulassungsvorbringen ergäben sich keine ernstlichen
Zweifel daran, dass in der Gaststätte des Klägers veranstaltete
Beschneidungsfeiern im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 2 FeiertagsG
NRW „außerhalb von Wohnungen“ stattfinden. Dem Woh-
nungsbegriff des § 6 Abs. 3 Nr. 2 FeiertagsG NRW unterfielen
jedenfalls nicht - wie hier - Gaststätten, in denen nicht öffent-
liche unterhaltende Veranstaltungen stattfinden, die zweifels-
frei in den öffentlichen Raum hineinwirken. Das Sonn- und Fei-
ertagsgesetz NRW unterscheide in § 6 begrifflich zwischen
„Gaststätten“ (Abs. 1 Nr. 4) und „Wohnungen“ (Abs. 3 Nr. 2).
Diese und weitere begriffliche Differenzierungen sprächen klar
gegen die Auffassung des Klägers, der Wohnungsbegriff des §
6 Abs. 3 Nr. 2 FeiertagsG NRW entspreche dem der - wesentlich
weiter reichenden - Garantie der Unverletzlichkeit der Woh-
nung nach Art. 13 GG, deren Schutzgut die räumliche Sphäre
sei, in der sich das Privatleben entfaltet. 
Neben Privatwohnungen erfasst dies auch Arbeits-, Betriebs-
und Geschäftsräume. Im Gegensatz dazu sei das Verbot des §
6 Abs. 3 Nr. 2 FeiertagsG NRW Teil des besonderen äußeren Ru-
herahmens, den der Landesgesetzgeber zum Schutz des Kar-
freitags als eines stillen Feiertags vorsehe. Es solle - gleichsam
nach außen - dem öffentlichen Charakter des Karfreitags ein
spezifisches, durch Ruhe und Ernst bestimmtes Gepräge si-
chern. Diesem Schutzzweck entspreche es, unter „Wohnun-
gen“, die von dem Veranstaltungsverbot ausgenommen sind,
grundsätzlich nur solche im engeren Sinne, d. h. Privatwoh-
nungen zu verstehen, nicht hingegen auch reine Geschäfts-
und Betriebsräume im Allgemeinen und Gaststätten im Be-
sonderen, die nach ihrer allgemeinen Zweckbestimmung einen
stärkeren sozialen, nach außen wirkenden Bezug haben. ◼
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